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 Gesetzentwurf
 der  Bundesregierung

 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Beschleunigung  des  Ausbaus  der
 Höchstspannungsnetze

 A.  Problem  und  Ziel

 Der  zügige  Ausbau  des  Anteils  erneuerbarer  Energien  an  der  Stromerzeugung,
 der  verstärkte  grenzüberschreitende  Stromhandel  und  neue  konventionelle
 Kraftwerke  machen  den  raschen  Ausbau  des  Höchstspannungsübertragungs-
 netzes  in  Deutschland  dringend  erforderlich.  Insbesondere  ist  der  Bau  neuer
 Höchstspannungsleitungen  erforderlich.

 B.  Lösung

 Mit  dem  Gesetz  sollen  insbesondere  die  Planungs-  und  Genehmigungsverfahren
 für  Leitungsbauvorhaben  gestrafft  werden:

 –  Wesentliches  Element  ist  ein  Energieleitungsausbaugesetz,  in  dem  der  Bedarf
 für  vordringliche  Leitungsbauvorhaben  im  Bereich  der  Höchstspannungs-
 übertragungsnetze  gesetzlich  festgelegt  wird.  Die  vordringlichen  Vorhaben
 werden  –  in  Anlehnung  an  das  Fernstraßenausbau-  und  Schienenwegeausbau-
 gesetz  –  in  einen  Bedarfsplan  als  Anhang  zu  dem  Gesetz  aufgenommen.

 –  Der  Rechtsweg  wird  für  diese  vordringlichen  Vorhaben  auf  eine  Instanz  ver-
 kürzt.  Erst-  und  letztinstanzlich  wird  insoweit  das  Bundesverwaltungsgericht
 zuständig  sein.

 –  Für  Leitungen  zur  Netzanbindung  von  Offshore-Windkraftanlagen  wird  für
 den  Bereich  des  Küstenmeers  und  der  landseitigen  Anbindung  ein  Planfest-
 stellungsverfahren  eingeführt.

 Daneben  erfolgen  weitere  Änderungen  des  Energiewirtschaftsgesetzes  (EnWG)
 und  Folgeänderungen  in  der  Anreizregulierungsverordnung.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben  ohne  Vollzugsaufwand

 Das  Gesetz  hat  keine  Auswirkungen  auf  die  Einnahmen  und  Ausgaben  der
 öffentlichen  Haushalte.
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2.  Vollzugsaufwand

 Der  Vollzugsaufwand  bei  den  Planungs-  und  Genehmigungsbehörden  der  Län-
 der  wird  verringert.  Prüfungen  und  Abwägungen  zu  dem  energiewirtschaftlichen
 Bedarf  für  die  in  dem  Bedarfsplan  enthaltenen  Vorhaben  entfallen.  Das  Planfest-
 stellungsverfahren  für  die  Anbindungsleitungen  von  Offshore-Windenergieanla-
 gen  ersetzt  die  bislang  notwendigen  Einzelgenehmigungen.

 E.  Sonstige  Kosten

 Mehrkosten,  die  den  Übertragungsnetzbetreibern  durch  die  nach  dem  Energielei-
 tungsausbaugesetz  mögliche  Teilverkabelung  von  Höchstspannungsleitungen
 im  Rahmen  von  vier  Pilotprojekten  entstehen,  können  bundesweit  auf  die  Netz-
 nutzungsentgelte  umgelegt  werden.

 Unmittelbare  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise,  das  allgemeine  Preisniveau,
 insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  in  begrenztem  Umfang
 durch  eine  etwaige  Teilverkabelung  im  Rahmen  der  vier  Pilotprojekte  zu  erwar-
 ten.  Andererseits  ist  infolge  des  Gesetzes  mit  einer  Beschleunigung  des  Netzaus-
 baus  zu  rechnen.  Dies  wird  einen  Beitrag  zur  Intensivierung  des  Wettbewerbs
 auf  dem  Strommarkt  leisten  und  damit  günstige  Auswirkungen  auf  die  Strom-
 preise haben.

 F.  Bürokratiekosten

 1.  Bürokratiekosten  der  Wirtschaft

 Es  wird  eine  bestehende  Berichtspflicht  für  die  Wirtschaft  konkretisiert.  Es  han-
 delt  sich  lediglich  um  eine  Klarstellung,  die  der  bisherigen  Gesetzesauslegung
 und  Praxis  entspricht.

 2.  Bürokratiekosten  für  die  Bürgerinnen  und  Bürger

 Es  werden  keine  Informationspflichten  für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  neu  ein-
 geführt,  geändert  oder  aufgehoben.

 3.  Bürokratiekosten  für  die  Verwaltung

 Es  werden  keine  Berichts-  oder  Informationspflichten  für  die  Verwaltung  neu
 eingeführt,  geändert  oder  aufgehoben.

 G.  Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung

 Keine
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Anlage  1
 Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Beschleunigung  des  Ausbaus  der
 Höchstspannungsnetze

 Vom  …
 Der  Bundestag  hat  das  folgende  Gesetz  beschlossen:

 Artikel  1

 Gesetz  zum  Ausbau  von  Energieleitungen
 (Energieleitungsausbaugesetz  –  EnLAG)

 §  1

 (1)  Für  Vorhaben  nach  §  43  Satz  1  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes  im  Bereich  der  Höchstspannungsnetze  mit  einer
 Nennspannung  von  380  Kilovolt  oder  mehr,  die  der  Anpas-
 sung,  Entwicklung  und  dem  Ausbau  der  Übertragungsnetze
 zur  Einbindung  von  Elektrizität  aus  erneuerbaren  Energie-
 quellen,  zur  Interoperabilität  der  Elektrizitätsnetze  innerhalb
 der  Europäischen  Union,  zum  Anschluss  neuer  Kraftwerke
 oder  zur  Vermeidung  struktureller  Engpässe  im  Übertra-
 gungsnetz  dienen  und  für  die  daher  ein  vordringlicher  Bedarf
 besteht,  ist  ein  Bedarfsplan  diesem  Gesetz  als  Anlage  beige-
 fügt.

 (2)  Die  in  den  Bedarfsplan  aufgenommenen  Vorhaben  ent-
 sprechen  den  Zielsetzungen  des  §  1  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes.  Für  diese  Vorhaben  stehen  damit  die  energiewirt-
 schaftliche  Notwendigkeit  und  der  vordringliche  Bedarf  fest.
 Diese  Feststellungen  sind  für  die  Planfeststellung  und  die
 Plangenehmigung  nach  den  §§  43  bis  43d  des  Energiewirt-
 schaftsgesetzes  verbindlich.

 (3)  Für  die  in  den  Bedarfsplan  aufgenommenen  Vorhaben
 gilt  §  50  Abs.  1  Nr.  6  der  Verwaltungsgerichtsordnung.

 (4)  Zu  den  Vorhaben  gehören  auch  die  für  den  Betrieb  von
 Energieleitungen  notwendigen  Anlagen  und  die  notwendi-
 gen  Änderungen  an  den  Netzverknüpfungspunkten.

 (5)  Energieleitungen  beginnen  und  enden  jeweils  an  den
 Netzverknüpfungspunkten,  an  denen  sie  mit  dem  bestehen-
 den  Übertragungsnetz  verbunden  sind.

 §  2

 (1)  Um  den  Einsatz  von  Erdkabeln  auf  der  Höchstspan-
 nungsebene  im  Übertragungsnetz  als  Pilotvorhaben  zu  tes-
 ten,  können  folgende  der  in  der  Anlage  zu  diesem  Gesetz  ge-
 nannten  Leitungen  nach  Maßgabe  des  Absatzes  2  als  Erdka-
 bel  errichtet  und  betrieben  oder  geändert  werden:

 1.  Abschnitt  Ganderkesee–St.  Hülfe  der  Leitung  Ganderke-
 see–Wehrendorf,

 2.  Leitung  Diele–Niederrhein,

 3.  Leitung  Wahle–Mecklar,

 4.  Abschnitt  Altenfeld–Redwitz  der  Leitung  Lauchstädt–
 Redwitz.

 (2)  Im  Falle  des  Neubaus  kann  bei  den  Vorhaben  nach  Ab-
 satz  1  eine  Höchstspannungsleitung  auf  einem  technisch  und

 wirtschaftlich  effizienten  Teilabschnitt  als  Erdkabel  errichtet
 und  betrieben  oder  geändert  werden,  wenn  die  Leitung

 1.  in  einem  Abstand  von  weniger  als  400  m  zu  Wohngebäu-
 den  errichtet  werden  soll,  die  im  Geltungsbereich  eines
 Bebauungsplans  oder  im  unbeplanten  Innenbereich  im
 Sinne  des  §  34  des  Baugesetzbuchs  liegen,  falls  diese  Ge-
 biete  vorwiegend  dem  Wohnen  dienen,  oder

 2.  in  einem  Abstand  von  weniger  als  200  m  zu  Wohngebäu-
 den  errichtet  werden  soll,  die  im  Außenbereich  im  Sinne
 des  §  35  des  Baugesetzbuchs  liegen.

 Zusätzlich  kann  im  Fall  des  Absatzes  1  Nr.  4  im  Naturpark
 Thüringer  Wald  (Verordnung  über  den  Naturpark  Thüringer
 Wald  vom  27.  Juni  2001,  GVBl.  für  den  Freistaat  Thüringen
 S.  300)  bei  der  Querung  des  Rennsteigs  eine  Höchstspan-
 nungsleitung  auf  einem  technisch  und  wirtschaftlich  effizien-
 ten  Teilabschnitt  als  Erdkabel  errichtet  und  betrieben  oder  ge-
 ändert  werden.

 (3)  Für  die  Vorhaben  nach  Absatz  1  kann  ergänzend  zu
 §  43  Satz  1  Nr.  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  ein  Planfest-
 stellungsverfahren  auch  für  die  Errichtung  und  den  Betrieb
 sowie  die  Änderung  eines  Erdkabels  nach  Maßgabe  des
 Teils  5  des  Energiewirtschaftsgesetzes  durchgeführt  werden.

 (4)  Die  Übertragungsnetzbetreiber  ermitteln  die  Kosten
 für  die  Errichtung,  den  Betrieb  und  die  Änderung  von  Erdka-
 beln  im  Sinne  des  Absatzes  1,  die  in  dem  Übertragungsnetz
 des  jeweiligen  Übertragungsnetzbetreibers  in  einem  Kalen-
 derjahr  anfallen.  Die  nach  Satz  1  ermittelten  Kosten  aller
 Übertragungsnetzbetreiber  werden  addiert,  soweit  sie  einem
 effizienten  Netzbetrieb  entsprechen.  Die  so  ermittelten  Ge-
 samtkosten  für  Erdkabel  sind  anteilig  auf  alle  Übertragungs-
 netzbetreiber  rechnerisch  umzulegen.  Der  Anteil  an  den  Ge-
 samtkosten,  der  rechnerisch  von  dem  einzelnen  Übertra-
 gungsnetzbetreiber  zu  tragen  ist,  bestimmt  sich  nach  der  Län-
 ge  seines  Übertragungsnetzes.  Soweit  die  tatsächlichen
 Kosten  eines  Übertragungsnetzbetreibers  für  die  Errichtung,
 den  Betrieb  und  die  Änderung  von  Erdkabeln  im  Sinne  des
 Absatzes  1  seinen  rechnerischen  Anteil  an  den  Gesamtkosten
 übersteigen,  ist  diese  Differenz  finanziell  auszugleichen.  Die
 Zahlungspflicht  trifft  die  Übertragungsnetzbetreiber,  deren
 tatsächliche  Kosten  unter  dem  rechnerisch  auf  sie  entfallen-
 den  Anteil  an  den  Gesamtkosten  liegen,  jedoch  nur  bis  zu  der
 Höhe  des  auf  sie  jeweils  rechnerisch  entfallenden  Anteils  an
 den  Gesamtkosten.  Die  Übertragungsnetzbetreiber  ermitteln
 den  Saldo  zum  30.  November  eines  Kalenderjahres.

 §  3

 Nach  Ablauf  von  jeweils  fünf  Jahren  prüft  das  Bundesmi-
 nisterium  für  Wirtschaft  und  Technologie  im  Einvernehmen
 mit  dem  Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und
 Reaktorsicherheit  sowie  dem  Bundesministerium  für  Ver-
 kehr,  Bau  und  Stadtentwicklung,  ob  der  Bedarfsplan  der  Ent-
 wicklung  der  Elektrizitätsversorgung  anzupassen  ist  und  legt
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dem  Deutschen  Bundestag  hierüber  einen  Bericht  vor.  Dabei
 sind  unter  Berücksichtigung  der  Zielsetzungen  nach  §  1  des
 Energiewirtschaftsgesetzes  auch  notwendige  Optimierungs-

 maßnahmen  zu  prüfen.  In  diesem  Bericht  sind  auch  die  Er-
 fahrungen  mit  dem  Einsatz  von  Erdkabeln  nach  §  2  darzu-
 stellen.
 Anlage

 Vorhaben  nach  §  1  Abs.  1,  für  die  ein  vordringlicher  Bedarf  besteht:

 Nr.  Vorhaben

 1.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Kassø  (DK)–Hamburg  Nord–Dollern,  Nennspannung  380  kV

 2.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Ganderkesee–Wehrendorf,  Nennspannung  380  kV

 3.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Neuenhagen–Bertikow/Vierraden–Krajnik  (PL),  Nennspannung  380  kV

 4.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Lauchstädt–Redwitz  (als  Teil  der  Verbindung  Halle/Saale–Schweinfurt),  Nennspan-
 nung  380  kV

 5.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Diele–Niederrhein,  Nennspannung  380  kV

 6.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Wahle–Mecklar,  Nennspannung  380  kV

 7.  Zubeseilung  Höchstspannungsleitung  Bergkamen–Gersteinwerk,  Nennspannung  380  kV

 8.  Zubeseilung  Höchstspannungsleitung  Kriftel–Eschborn,  Nennspannung  380  kV

 9.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Hamburg/Krümmel–Schwerin,  Nennspannung  380  kV

 10.  Umrüstung  der  Höchstspannungsleitung  Redwitz–Grafenrheinfeld  von  220  kV  auf  380  kV  (als  Teil  der  Verbindung
 Halle/Saale–Schweinfurt)

 11.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Neuenhagen–Wustermark  (als  1.  Teil  des  Berliner  Rings),  Nennspannung  380  kV

 12.  Neubau  Interkonnektor  Eisenhüttenstadt–Baczyna  (PL),  Nennspannung  380  kV

 13.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Niederrhein/Wesel–Landesgrenze  NL  (Richtung  Doetinchem),  Nennspannung  380  kV

 14.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Niederrhein–Utfort–Osterath,  Nennspannung  380  kV

 15.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Osterath–Weißenthurm,  Nennspannung  380  kV

 16.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Wehrendorf–Gütersloh,  Nennspannung  380  kV

 17.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Gütersloh–Bechterdissen,  Nennspannung  380  kV

 18.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Lüstringen–Westerkappeln,  Nennspannung  380  kV

 19.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Kruckel–Dauersberg,  Nennspannung  380  kV

 20.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Dauersberg–Hünfelden,  Nennspannung  380  kV

 21.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Marxheim–Kelsterbach,  Nennspannung  380  kV

 22.  Umrüstung  der  Hochspannungsleitung  Weier–Villingen  von  Nennspannung  110  kV  auf  Nennspannung  380  kV

 23.  Umrüstung  der  Höchstspannungsleitung  Neckarwestheim–Mühlhausen  von  Nennspannung  220  kV  auf  Nennspan-
 nung  380  kV

 24.  Neubau  Höchstspannungsleitung  Bünzwangen–Lindach,  Nennspannung  380  kV  sowie  Umrüstung  der  Hochspan-
 nungsleitung  Lindach–Goldshöfe  von  Nennspannung  110  kV  auf  Nennspannung  380  kV

 Artikel  2  b)  In  dem  neuen  Satz  3  wird  die  Angabe  „Satz  1“  durch
 Änderung  des  Energiewirtschaftsgesetzes

 Das  Energiewirtschaftsgesetz  vom  7.  Juli  2005  (BGBl.  I
 S.  1970,  3621),  zuletzt  geändert  durch  […],  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  §  11  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „bedarfsge-
 recht“  die  Wörter  „zu  optimieren,  zu  verstärken  und“  ein-
 gefügt.

 2.  §  12  Abs.  3a  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  Nach  Satz  1  wird  folgender  Satz  eingefügt:

 „Der  Bericht  zur  Netzausbauplanung  hat  auch  konkre-
 te  Maßnahmen  zur  Optimierung,  zur  Verstärkung  und
 zum  Ausbau  des  Netzes  und  den  geplanten  Beginn
 und  das  geplante  Ende  der  Maßnahmen  zu  enthalten.“

 die  Wörter  „der  Sätze  1  und  2“  ersetzt.

 c)  In  dem  neuen  Satz  4  wird  nach  dem  Wort  „Sätze“  die
 Angabe  „1  und  2“  durch  die  Angabe  „1  bis  3“  ersetzt.

 3.  In  §  21a  Abs.  4  Satz  3  werden  nach  der  Angabe  „§  43“  die
 Wörter  „Satz  1  Nr.  3  und“  eingefügt  und  die  Wörter
 „  ;  dies  gilt  auch  für  Erdkabel  mit  einer  Nennspannung
 von  380  Kilovolt,  deren  Verlegung  auf  Grund  anderer
 öffentlich-rechtlicher  Vorschriften  durch  einen  Planfest-
 stellungsbeschluss  zugelassen  ist“  gestrichen.

 4.  §  43  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  Satz  1  wird  wie  folgt  geändert:

 aa)  In  Nummer  1  wird  das  Wort  „und“  durch  ein
 Komma  ersetzt.
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bb)  In  Nummer  2  wird  nach  dem  Wort  „Millimeter“
 das  Wort  „und“  eingefügt.

 cc)  Folgende  Nummer  3  wird  angefügt:

 „3.  Hochspannungsleitungen  mit  einer  Nenn-
 spannung  bis  einschließlich  150  Kilovolt,  die
 zur  Netzanbindung  von  Offshore-Anlagen
 im  Sinne  des  §  3  Nr.  9  des  Erneuerbare-Ener-
 gien-Gesetzes  vom  [einsetzen:  Ausferti-
 gungsdatum  und  Fundstelle  des  Gesetzes  zur
 Neuregelung  des  Rechts  der  Erneuerbaren
 Energien  im  Strombereich  und  zur  Änderung
 damit  zusammenhängender  Vorschriften]  in
 der  jeweils  geltenden  Fassung  im  Küsten-
 meer  als  Seekabel  und  landeinwärts  als  Frei-
 leitung  oder  Erdkabel  bis  zu  dem  technisch
 und  wirtschaftlich  günstigsten  Verknüp-
 fungspunkt  des  nächsten  Übertragungs-  oder
 Verteilernetzes  verlegt  werden  sollen,“.

 b)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „zwischen  der  Küsten-
 linie  und  dem  nächstgelegenen  Netzverknüpfungs-
 punkt,  höchstens  jedoch  in  einer  Entfernung  von  nicht
 mehr  als  20  Kilometer  von  der  Küstenlinie  landein-
 wärts“  durch  die  Wörter  „in  einem  20  Kilometer  brei-
 ten  Korridor,  der  längs  der  Küstenlinie  landeinwärts
 verläuft,“  ersetzt.

 5.  §  43b  Nr.  1  Satz  1  wird  wie  folgt  gefasst:

 „Bei  Planfeststellungen  für  Vorhaben  im  Sinne  des  §  43
 Satz  1  wird

 a)  für  ein  bis  zum  31.  Dezember  2010  beantragtes  Vor-
 haben  für  die  Errichtung  und  den  Betrieb  sowie  die
 Änderung  von  Hochspannungsfreileitungen  oder  Gas-
 versorgungsleitungen,  das  der  im  Hinblick  auf  die  Ge-
 währleistung  der  Versorgungssicherheit  dringlichen
 Verhinderung  oder  Beseitigung  längerfristiger  Über-
 tragungs-,  Transport-,  oder  Verteilungsengpässe  dient,

 b)  für  ein  Vorhaben,  das  in  der  Anlage  zum  Energie-
 leitungsausbaugesetz  vom  [einfügen:  Ausfertigungs-
 datum  und  Fundstelle  dieses  Gesetzes]  in  der  jeweils
 geltenden  Fassung  aufgeführt  ist,

 die  Öffentlichkeit  einschließlich  der  Vereinigungen  im
 Sinne  von  §  43a  Nr.  2  ausschließlich  entsprechend  §  9
 Abs.  3  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeitsprü-
 fung  mit  der  Maßgabe  einbezogen,  dass  die  Gelegenheit
 zur  Äußerung  einschließlich  Einwendungen  und  Stel-
 lungnahmen  innerhalb  eines  Monats  nach  der  Einrei-
 chung  des  vollständigen  Plans  für  eine  Frist  von  sechs
 Wochen  zu  gewähren  ist.“

 6.  Nach  §  117  wird  folgender  §  117a  eingefügt:

 „§  117a
 Regelung  bei  Stromeinspeisung  in  geringem  Umfang

 „Betreiber

 1.  von  Anlagen  im  Sinne  des  §  3  Nr.  1  des  Erneuer-
 bare-Energien-Gesetzes  mit  einer  elektrischen  Leis-
 tung  von  bis  zu  500  Kilowatt  oder

 2.  von  Anlagen  im  Sinne  des  §  3  Abs.  2  des  Kraft-Wär-
 me-Kopplungs-Gesetzes  mit  einer  elektrischen  Leis-
 tung  von  bis  zu  500  Kilowatt,

 die  nur  deswegen  als  Energieversorgungsunternehmen
 gelten,  weil  sie  Elektrizität  nach  den  Vorschriften  des
 Erneuerbare-Energien-Gesetzes  oder  des  Kraft-Wär-
 me-Kopplungs-Gesetzes  in  ein  Netz  einspeisen  oder  ge-
 mäß  §  17  des  Erneuerbare-Energien-Gesetzes  direkt  ver-
 markten,  sind  hinsichtlich  dieser  Anlagen  von  den  Be-
 stimmungen  des  §  10  Abs.  1  ausgenommen.  Satz  1  gilt
 nicht,  wenn  der  Betreiber  ein  vertikal  integriertes  Unter-
 nehmen  ist  oder  im  Sinne  des  §  3  Nr.  38  mit  einem  sol-
 chen  verbunden  ist.  Bilanzierungs-,  Prüfungs-  und  Veröf-
 fentlichungspflichten  aus  sonstigen  Vorschriften  bleiben
 unberührt.  Mehrere  Anlagen  im  Sinne  des  Satzes  1  Nr.  1
 und  2,  die  unmittelbar  an  einem  Standort  miteinander  ver-
 bunden  sind,  gelten  als  eine  Anlage,  wobei  die  jeweilige
 elektrische  Leistung  zusammenzurechnen  ist.“

 7.  Dem  §  118  werden  die  folgenden  Absätze  9  und  10  ange-
 fügt:

 „(9)  Vor  dem  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens  die-
 ses  Gesetzes]  beantragte  Planfeststellungsverfahren  und
 Plangenehmigungsverfahren  werden  nach  den  bis  dahin
 geltenden  Vorschriften  zu  Ende  geführt.  Sie  werden  nur
 dann  als  Planfeststellungsverfahren  oder  Plangenehmi-
 gungsverfahren  in  der  ab  dem  [einsetzen:  Datum  des  In-
 krafttretens  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung  dieses
 Gesetzes  fortgeführt,  wenn  der  Träger  des  Vorhabens  dies
 beantragt.

 (10)  Vor  dem  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens  die-
 ses  Gesetzes]  beantragte  Einzelgenehmigungen  für  Vor-
 haben,  die  ab  dem  [einsetzen:  Datum  des  Inkrafttretens
 dieses  Gesetzes]  der  Planfeststellung  oder  Plangenehmi-
 gung  nach  §  43  Satz  1  Nr.  3  oder  Satz  3  unterliegen,  wer-
 den  nach  den  bis  dahin  geltenden  Vorschriften  zu  Ende
 geführt.  Die  Durchführung  eines  Planfeststellungsverfah-
 rens  oder  Plangenehmigungsverfahrens  nach  §  43  Satz  1
 Nr.  3  oder  Satz  3  in  der  ab  dem  [einsetzen:  Datum  des  In-
 krafttretens  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung  dieses
 Gesetzes  erfolgt  nur  dann,  wenn  der  Träger  des  Vorhabens
 dies  beantragt.“

 Artikel  3

 Änderung  der  Verwaltungsgerichtsordnung

 Die  Verwaltungsgerichtsordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  19.  März  1991  (BGBl.  I  S.  686),  zuletzt
 geändert  durch  Artikel  13  des  Gesetzes  vom  12.  Dezember
 2007  (BGBl.  I  S.  2840),  wird  wie  folgt  geändert:

 1.  In  §  48  Abs.  1  Satz  1  Nr.  4  wird  das  Wort  „Erdkabeln“
 durch  die  Wörter  „Erd-  und  Seekabeln  jeweils“  ersetzt.

 2.  In  §  50  Abs.  1  Nr.  6  werden  nach  dem  Wort  „Bundeswas-
 serstraßengesetz“  ein  Komma  und  das  Wort  „Energielei-
 tungsausbaugesetz“  eingefügt.

 Artikel  4

 Änderung  der  Anreizregulierungsverordnung

 Die  Anreizregulierungsverordnung  vom  29.  Oktober
 2007  (BGBl.  I  S.  2529),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  3  des
 Gesetzes  vom  8.  April  2008  (BGBl.  I  S.  693),  wird  wie  folgt
 geändert:
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1.  In  §  4  Abs.  3  Satz  1  Nr.  2  wird  die  Angabe  „und  13“  durch
 die  Angabe  „  ,13  und  14“  ersetzt.

 2.  §  11  Abs.  2  Satz  1  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Nummer  7  werden  nach  der  Angabe  „§  43“  die
 Wörter  „Satz  1  Nr.  3  und“  eingefügt  und  die  Wörter
 „sowie  von  Erdkabeln  nach  §  21a  Abs.  4  Satz  3  zwei-
 ter  Halbsatz  des  Energiewirtschaftsgesetzes“  gestri-
 chen.

 b)  In  Nummer  12  wird  das  Wort  „und“  durch  ein  Komma
 ersetzt.

 c)  In  Nummer  13  wird  der  Punkt  am  Ende  des  Satzes
 durch  ein  Komma  ersetzt.

 d)  Folgende  Nummer  14  wird  angefügt:

 „14.  dem  bundesweiten  Ausgleichsmechanismus
 nach  §  2  Abs.  4  des  Energieleitungsausbaugeset-
 zes  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum  und  Fund-
 stelle  dieses  Gesetzes]  in  der  jeweils  geltenden
 Fassung.“

 3.  §  23  Abs.  1  Satz  2  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  In  Nummer  5  werden  nach  der  Angabe  „§  17  Abs.  2a“
 die  Wörter  „und  §  43  Satz  1  Nr.  3“  eingefügt.

 b)  Nummer  6  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

 „Erdkabel  nach  §  43  Satz  3  des  Energiewirtschaftsge-
 setzes  und  §  2  Abs.  1  des  Energieleitungsausbaugeset-
 zes,“.

 c)  In  Nummer  7  wird  nach  den  Wörtern  „bestätigt  wird“
 das  Wort  „oder“  gestrichen.

 d)  In  Nummer  8  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  das  Wort
 „oder“  ersetzt.

 e)  Nach  Nummer  8  wird  folgende  Nummer  9  angefügt:

 „9.  Gleichstromübertragungssysteme  zum  Ausbau
 der  Stromübertragungskapazitäten  in  den  süd-
 deutschen  Raum  als  Pilotprojekte  im  Rahmen  der
 Ausbauplanung,  die  insbesondere  anhand  der
 dena-Netzstudie  II  vorgenommen  wird,  und  die
 für  einen  effizienten  und  wirtschaftlich  sinn-
 vollen  Netzbetrieb  erforderlich  sind,  soweit  die
 Kosten  für  die  Errichtung  und  den  Betrieb  im  Ver-
 gleich  zu  einem  entsprechenden  Ausbau  des  ver-
 maschten  Wechselstromnetzes  wirtschaftlich  ver-
 tretbar  sind.“

 Artikel  5

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeines

 I.  Zielsetzung  und  wesentlicher  Inhalt

 1.  Ausgangslage

 Der  zügige  Ausbau  des  Anteils  erneuerbarer  Energien  an
 der  Stromerzeugung,  der  verstärkte  grenzüberschreitende
 Stromhandel  und  neue  konventionelle  Kraftwerke  machen
 den  raschen  Bau  neuer  Höchstspannungsleitungen  in
 Deutschland  dringend  erforderlich.

 Der  zügige  Ausbau  des  Anteils  erneuerbarer  Energien  ist  ein
 zentraler  Punkt  des  von  der  Bundesregierung  im  August
 2007  in  Meseberg  beschlossenen  „Integrierten  Energie-  und
 Klimaprogramms“  (IEKP).  Der  Anteil  der  erneuerbaren
 Energien  an  der  Stromversorgung  soll  bis  zum  Jahre  2020  auf
 25  bis  30  Prozent  und  auch  danach  kontinuierlich  erhöht
 werden.  Dies  soll  zu  einem  bedeutenden  Teil  durch  den
 Ausbau  der  Stromerzeugung  aus  Windenergie  erfolgen.

 Ferner  wird  der  grenzüberschreitende  Stromaustausch  weiter
 zunehmen.  Deutschland  ist  bereits  heute  das  zentrale
 Strom-Transitland  in  Europa.  Die  Verordnung  (EG)  Nr.
 1228/2003  über  die  Netzzugangsbedingungen  für  den  grenz-
 überschreitenden  Stromhandel  bezweckt  die  Intensivierung
 des  Stromhandels  zur  Schaffung  eines  funktionierenden
 Elektrizitätsbinnenmarkts.  Die  Entscheidung  Nr.  1364/2006/
 EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  6.  Sep-
 tember  2006  zur  Festlegung  von  Leitlinien  für  die  transeuro-
 päischen  Energienetze  (sog.  TEN-E-Leitlinien)  legt  die  Zie-
 le,  Prioritäten  und  die  Grundzüge  der  Gemeinschaftsaktion
 im  Bereich  der  transeuropäischen  Energienetze  fest.  Auch  an
 der  Marktkopplung  zwischen  Deutschland  und  Skandinavien
 sowie  zwischen  den  Märkten  Deutschlands,  Frankreichs,
 Belgiens,  der  Niederlande  und  Luxemburgs  wird  intensiv  ge-
 arbeitet.  Der  europäische  Strombinnenmarkt  wird  nicht  zu-
 letzt  im  Zuge  des  Dritten  Strom-  und  Gasbinnenmarktpakets
 weitere  Impulse  erfahren.

 Darüber  hinaus  werden  in  den  kommenden  Jahren  zahlreiche
 neue  konventionelle  Kraftwerke  errichtet.  Derzeit  ist  bereits
 eine  Vielzahl  neuer  konventioneller  Kraftwerke  im  Bau.  Eine
 weitere  erhebliche  Anzahl  von  Neubauprojekten  befindet
 sich  in  unterschiedlichen  Planungsstadien.  Dies  ist  bedingt
 durch  die  Erneuerung  des  Kraftwerksparks,  aber  auch  durch
 den  Ausstieg  aus  der  Kernenergie.  Die  Mehrzahl  der  neuen
 Kraftwerke  ist  im  norddeutschen  Raum  geplant.

 Eine  der  wesentlichen  Aufgaben  zur  langfristigen  Gewähr-
 leistung  der  Versorgungssicherheit  in  Deutschland  ist  es,  den
 Ausbau  der  Höchstspannungsnetze  sicherzustellen.  Auf-
 grund  der  zunehmenden  Anforderungen  für  den  europäi-
 schen  Elektrizitätsaustausch  ist  der  Ausbau  des  deutschen
 Netzes  auch  für  die  Erhaltung  der  Systemstabilität  in  den  an-
 grenzenden  Staaten  von  großer  Bedeutung.  Die  zunehmende
 Nachfrage  nach  Energie  in  allen  EU-Mitgliedstaaten  macht
 die  Erhöhung  des  Verbundgrades  zwischen  den  EU-Mit-
 gliedstaaten  dringend  notwendig.

 Um  der  oben  dargestellten  gesamtenergiewirtschaftlichen
 Entwicklung  Rechnung  zu  tragen,  ist  ein  schneller  Ausbau
 des  Höchstspannungsübertragungsnetzes  geboten.

 2.  Zur  Situation  der  Höchstspannungsnetze  in  Deutsch-
 land  und  zum  Ausbaubedarf

 Der  Transport  großer  Strommengen  über  längere  Strecken
 erfolgt  in  Deutschland  und  Europa  über  das  Höchstspan-
 nungsübertragungsnetz.  Dieses  muss  eine  hohe  Versorgungs-
 sicherheit  und  Versorgungsqualität  gewährleisten.  Denn  es
 verbindet  Kraftwerke  und  Verbraucher  mit  unterschiedlichen
 Einspeise-  und  Verbrauchscharakteristiken  und  bildet  so  das
 „Rückgrat“  der  Elektrizitätsversorgung.  Im  Rahmen  der  Li-
 beralisierung  der  Energiemärkte  muss  das  Höchstspannungs-
 übertragungsnetz  zunehmend  Transportkapazitäten  für  den
 verstärkten  Stromhandel  im  europäischen  Verbundnetz  be-
 reitstellen.  Das  deutsche  Übertragungsnetz  wird  von  den  vier
 Übertragungsnetzbetreibern  (ÜNB)  EnBW  Transportnetze
 AG,  E.ON  Netz  GmbH,  RWE  Transportnetz  Strom  GmbH
 und  der  Vattenfall  Europe  Transmission  GmbH  in  vier  Regel-
 zonen  betrieben.

 Basisdaten  zum  Stromnetz  in  Deutschland  –  Stromkreis-
 längen  in  Deutschland

 Die  Netzausbauplanung  muss  darauf  ausgerichtet  sein,  eine
 hohe  Versorgungszuverlässigkeit  (Versorgungskontinuität)  zu
 gewährleisten.  Gemäß  der  Festlegungen  im  Operation  Hand-
 book  der  Union  for  the  Coordination  of  Transmission  of
 Electricity  (UCTE,  2004)  und  des  gemeinsamen  Transmis-
 sion  Code  (Bundesverband  der  Energie-  und  Wasserwirt-
 schaft  –  BDEW,  2007)  der  deutschen  Übertragungsnetzbe-
 treiber  ist  ein  Übertragungsnetz  mit  genügend  Netzreserven
 zu  planen.  Die  Bemessung  der  Netzreserven  erfolgt  nach
 dem  so  genannten  (n-1)-Kriterium.  Danach  wird  das  Netz  so
 ausgelegt,  dass  zu  jeder  Zeit  ein  Betriebsmittel,  z.  B.  ein
 Transformator,  eine  Leitung  oder  ein  Kraftwerk  ausfallen
 kann,  ohne  dass  es  zu  einer  Überlastung  eines  anderen  Be-
 triebsmittels  oder  zu  einer  Unterbrechung  der  Energieversor-
 gung  kommen  darf.

 2.1  Bedarf  für  neue  Energieleitungen  infolge  der  Ent-
 wicklung  der  erneuerbaren  Energien,  insbesondere
 Windenergie

 Die  von  der  Deutschen  Energie-Agentur  GmbH  (dena)  in
 Auftrag  gegebene  Studie  „Energiewirtschaftliche  Planung
 für  die  Netzintegration  von  Windenergie  in  Deutschland  an
 Land  und  Offshore  bis  zum  Jahr  2020“  vom  24.  Februar
 2005  (dena-Netzstudie  I)  untersuchte  die  Auswirkungen  der
 fluktuierenden  Windenergieeinspeisung  und  anderer  erneu-
 erbarer  Energien  auf  das  Höchstspannungsübertragungsnetz.
 Die  Studie  entwickelte  eine  umsetzungsorientierte  Strategie
 für  die  Erhöhung  des  Anteils  der  erneuerbaren  Energien  an

 Nieder-
 spannung

 Mittel-
 span-
 nung

 Hoch-
 span-
 nung

 Höchst-
 span-
 nung

 Gesamt

 Strom-
 kreislänge
 gesamt
 (in  km)  1  039  500  490  600  75  400  36  000*

 *  Die  Trassenlänge  beläuft  sich  auf  rd.  17  500  km.  Sie  ist  kleiner  als  die

 Stromkreislänge,  weil  viele  Trassen  mehr  als  einen  Stromkreis  führen.

 1  641  500
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der  Stromerzeugung  in  Deutschland  bis  zum  Jahr  2020  auf
 20  Prozent.

 Die  dena-Netzstudie  I  untersuchte  im  Detail  Engpässe  und
 Überlastungen  im  Höchstspannungsübertragungsnetz,  die
 den  sicheren  Betrieb  des  Netzes  gefährden  würden.  Maßnah-
 men  waren  so  zu  entwickeln,  dass  die  Versorgungssicherheit
 auf  heutigem  Niveau  gewährleistet  werden  kann.  Die  kon-
 kreten  Lastflussbilder,  die  identifizierten  Netzengpässe  so-
 wie  die  hieraus  abgeleiteten  Netzausbaumaßnahmen  können
 im  Detail  der  dena-Netzstudie  I  entnommen  werden.

 Um  erneuerbare  Energien  mit  einem  Anteil  von  20  Prozent
 an  der  Stromversorgung  optimal  und  ohne  Beeinträchtigung

 des  Netzbetriebs  in  das  bestehende  Netz  zu  integrieren,  müs-
 sen  im  Höchstspannungsübertragungsnetz  bis  zum  Jahr  2015
 sechs  neue  Trassen  zum  Nord-Süd-Transport  in  Betrieb  ge-
 hen  (s.  Nummer  1  bis  6  in  nachfolgender  Tabelle).  Darüber
 hinaus  sind  Netzoptimierungsmaßnahmen  wie  der  Bau  von
 Querreglern,  die  Erweiterung  bzw.  Ertüchtigung  von  Schalt-
 anlagen,  die  Bereitstellung  von  Anlagen  zur  Blindleistungs-
 kompensation,  der  Bau  neuer  Transformatoren  vom  380  kV-
 zum  110  kV-Netz,  die  Umstellung  bestimmter  Stromkreise
 auf  eine  höhere  Spannungsebene  und  die  Verstärkung  beste-
 hender  Trassen  notwendig.
 Im  Einzelnen:

 1  Die  Trassenlängen  können  sich  je  nach  Ergebnis  der  Raumordnungs-  und  Planfeststellungsverfahren  ändern.
 2  vorläufige  Werte;  k.  A.:  keine  Angaben
 3  Aufgrund  des  bereits  vor  dem  Jahr  2015  beginnenden  Baus  von  Offshore-Windparks  müssen  Teile  der  Kapazitäten  vor  dem  Jahr  2015  in  Betrieb

 gehen.

 Quelle:  dena  2005

 Nr.  Verbindungspunkte  Trassenlänge
 [km]1

 Kapazität  [MVA]2  Zieljahr  für
 Inbetriebnahme

 1  Hamburg/Nord–Dollern  45  2  ×  1  800  2010

 2  Ganderkesee–Wehrendorf  80  2  ×  1  800  2010

 3  Neuenhagen–Bertikow  Vierraden  110  2  ×  1  800  2010

 4  Lauchstädt–Redwitz  (als  Teil  der  Verbindung  Halle–
 Schweinfurt)

 220  2  ×  2  400  2010

 5  Diele–Niederrhein  200  2  ×  1  800  2015

 6  Wahle–Mecklar  190  2  ×  1  800  2015

 7  Netzverstärkung  Thüringen  (Stromkreisumstellung,  da-
 von  6  km  Neubau,  Röhrsdorf  –Weida–Remptendorf  und
 Vieselbach–Großschwabenhausen–Remptendorf)

 193  k.  A.  in  Betrieb

 8  Netzverstärkung  Franken  I  (Stromkreisumstellung  Red-
 witz–Kriegenbrunn)

 82  k.  A.  in  Betrieb

 9  Netzverstärkung  Franken  II  (Stromkreisumstellung
 Redwitz–Grafenrheinfeld)

 97  k.  A.  2010

 10  Zubeseilung  Bergkamen–Gersteinwerk  16  k.  A.  2015

 11  Zubeseilung  Kriftel–Pkt.  Eschborn  10  k.  A.  2015

 12  Offshore  Cluster  Helgoland  und  Sylt–Schleswig-
 Holstein  (via  Sylt  nach  Böxlund  und  via  Büsum  nach
 Brunsbüttel)

 Seekabel:  70/150,
 an  Land:  30/60

 gesamt  2  500  20153

 13  Offshore  Custer  Borkum  I  und  Borkum  II–Nieder-
 sachsen  (Netzanschluss  Made/Emden/Diele)

 Seekabel:  40/100,
 an  Land:  50

 gesamt  5  900  20153

 14  Offshore  Cluster  Region  Rostock–Mecklenburg-
 Vorpommern  (Netzanschluss  Bentwisch)

 Seekabel:  120,
 an  Land:  16

 gesamt  450  20153

 15  Offshore  Cluster  Region  Rügen–Mecklenburg-
 Vorpommern  (Netzanschluss  Lubmin)

 Seekabel:  100,
 an  Land:  5

 gesamt  950  20153

 16  Offshore  Cluster  Fehmarn–Schleswig-Holstein
 (Netzanschluss  in  SH)

 Seekabel:  25
 an  Land:  k.  A.

 25  2010

 Um  die  Versorgungssicherheit  auf  heutigem  Niveau  zu  ge-  Sicherstellung  der  (n-1)-Sicherheit  im  europäischen  Höchst-

 währleisten,  die  Stabilität  des  deutschen  Höchstspannungs-
 netzes  als  Teil  des  europäischen  UCTE-Elektrizitätssystems
 sicherzustellen  und  Überlastungen  einzelner  bestehender
 Trassen  zu  vermeiden,  müssen  die  neuen  Verbindungen  als
 Teil  eines  Bündels  von  Maßnahmen,  d.  h.  als  Ganzes,  reali-
 siert  werden.

 Die  sechs  Trassen  haben  darüber  hinaus  wichtige  Aufgaben
 bei  der  Beseitigung  spezifischer  Schwachstellen  und  bei  der

 spannungsübertragungsnetz:

 1.  Verbindung  Hamburg/Nord–Dollern:

 Ohne  die  Trasse  Hamburg/Nord–Dollern  würden  bei  Ausfall
 des  220-kV-Stromkreises  Hamburg/Nord–Stade  oder  bei
 Ausfall  eines  380-kV-Stromkreises  Hamburg/Nord–Ham-
 burg/Ost  die  jeweils  parallel  laufenden  Stromkreise  über-
 lastet.
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2.  Verbindung  Ganderkesee–Wehrendorf:

 Ohne  die  Trasse  Ganderkesee–Wehrendorf  würde  bei  Aus-
 fall  eines  380-kV-Stromkreises  Diele–Hanekenfähr  der
 Stromkreis  Diele–Meppen  überlastet.  Bei  Ausfall  eines
 380-kV-Stromkreises  Dollern–Landesbergen  würde  der  ver-
 bleibende  Stromkreis  überlastet.

 3.  Verbindung  Neuenhagen–Bertikow  Vierraden:

 Ohne  die  Trasse  Neuenhagen–Bertikow  Vierraden  würde  bei
 Ausfall  des  220-kV-Stromkreises  Bertikow–Neuenhagen
 oder  des  380-kV-Stromkreises  Perleberg–Wolmirstedt  der
 Stromkreis  Pasewalk–Vierraden  überlastet.

 4.  Verbindung  Halle–Schweinfurt:

 Ohne  die  Trasse  Halle–Schweinfurt  würden  bei  Ausfall  eines
 380-kV-Stromkreises  Wahle–Grohnde  der  verbleibende
 Stromkreis,  bei  Ausfall  des  Stromkreises  380-kV-Stromkrei-
 ses  Pulgar–Vieselbach  der  verbleibende  Stromkreis  Pulgar–
 Vieselbach,  bei  Ausfall  des  Stromkreises  Röhrsdorf–Streu-
 men  der  verbleibende  Stromkreis  Röhrsdorf–Streumen  oder
 bei  Ausfall  des  Stromkreises  Remptendorf–Kriegenbrunn
 der  Stromkreis  Remptendorf–Oberhaid  überlastet.

 5.  Verbindung  Diele–Niederrhein:

 Ohne  die  Trasse  Diele–Niederrhein  würden  bei  Ausfall  des
 380-kV-Stromkreises  Diele–Hanekenfähr  der  380-kV-
 Stromkreis  Diele–Meppen,  bei  Ausfall  des  380-kV-Strom-
 kreises  Dollern–Landesbergen  der  parallele  Stromkreis  oder

 bei  Ausfall  des  380-kV-Stromkreises  Gronau–Hanekenfähr
 der  380-kV-Stromkreis  Hanekenfähr–Roxel  und  der
 380-kV-Stromkreis  Roxel–Gersteinwerk  überlastet.

 6.  Verbindung  Wahle–Mecklar:

 Ohne  die  Trasse  Wahle–Mecklar  würden  bei  Ausfall  des
 380-kV-Stromkreises  Grohnde–Wahle,  bei  Ausfall  des
 380-kV-Stromkreises  Grohnde–Bergshausen  oder  bei  Aus-
 fall  des  380-kV-Stromkreises  Bergshausen–Borken  die  je-
 weils  parallel  laufenden  Stromkreise  überlastet.

 Weitere  Trassen,  die  eventuell  nach  dem  Jahr  2015  gebaut
 werden  müssen,  sind  Gegenstand  der  laufenden  dena-Netz-
 studie  II  (erscheint  2010),  deren  Ergebnis  hier  nicht  vorge-
 griffen  werden  kann.

 2.2  Bedarf  für  neue  Energieleitungen  gemäß
 TEN-E-Leitlinien

 In  der  Entscheidung  Nr.  1364/2006/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  vom  6.  September  2006  zur  Festle-
 gung  von  Leitlinien  für  die  transeuropäischen  Energienetze
 („TEN-E-Leitlinien“)  wurden  in  Anhang  III  314  Infrastruk-
 turprojekte  für  Strom-  und  Gasnetze  als  Vorhaben  von  „ge-
 meinsamem  Interesse“  benannt,  deren  Fertigstellung  erleich-
 tert  und  beschleunigt  werden  soll.  Darunter  befinden  sich
 auch  verschiedene  Projekte  in  bzw.  mit  Bezug  zu  Deutsch-
 land.
 Vorhaben  von  gemeinsamem  Interesse  gemäß  Anhang  III  der  TEN-E-Leitlinien  mit  Bezug  zu  Deutschland

 Nr.  gemäß
 Anhang  III

 Verbindung

 2.5  Verbindungsleitung  Vigy  (FR)–Uchtelfangen  (DE)

 2.20  Verbindungsleitung  St.  Peter  (AT)–Isar  (DE)

 2.22  Verstärkung  der  Verbindungen  zwischen  Dänemark  und  Deutschland,  z.  B.  Verbindungsleitung  Kassø–Ham-
 burg

 3.48  Verbindungsleitung  Hamburg  (DE)–Region  Schwerin  (DE)

 3.49  Verbindungsleitung  Region  Halle/Saale  (DE)–Region  Schweinfurt  (DE)

 3.50  Neue  Verbindungen  zu  Offshore-  und  Onshore-Windkraftanlagen  in  Deutschland

 3.51  Ausbau  des  380-kV-Netzes  in  Deutschland  für  die  Anbindung  von  Offshore-Windkraftanlagen

 4.19  Verbindungen  und  Nahtstelle  zwischen  dem  UCTE-Netz  und  Weißrussland,  Russland  und  der  Ukraine,  ein-
 schließlich  der  Verlegung  der  früheren  Gleichstromkonverter  zwischen  Österreich  und  Ungarn,  Österreich  und
 der  Tschechischen  Republik  sowie  Deutschland  und  der  Tschechischen  Republik

 4.28  Obermoorweiler  (DE)–Meiningen  (AT)–Bonaduz  (CH):  Kapazitätsausbau

 Mit  besonders  hoher  Priorität  wurden  42  Vorhaben  von  Slowenien  sind.  Die  Projekte  von  europäischem  Interesse

 „europäischem  Interesse“  bewertet  und  in  den  Anhang  I  auf-
 genommen.  Hierzu  zählen  insbesondere  die  Projekte  mit
 Bezug  zu  Deutschland,  die  Teil  des  Dänemark-Deutsch-
 land-Ostseerings  und  Teil  der  Verbindung  Deutschland-
 Polen-Tschechische  Republik-Slowakei-Österreich-Ungarn-

 sind  besonders  wichtig  für  das  Funktionieren  des  europäi-
 schen  Binnenmarktes,  weil  sie  grenzüberschreitend  sind  oder
 erhebliche  Auswirkungen  auf  die  grenzüberschreitende
 Übertragungs-  bzw.  Fernleitungskapazität  haben.
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Vorhaben  von  europäischem  Interesse  gemäß  Anhang  I  der  TEN-E-Leitlinien  mit  Bezug  zu  Deutschland

 Verbindungsleitung  Trassenlänge
 [km]

 Kapazität
 [MVA]

 Zieljahr  für
 Inbetriebnahme

 Teil  der  Verbindung  Deutschland-Polen-Tschechische  Republik-
 Slowakei-Österreich-Ungarn-Slowenien  (EL  8):

 1.  Neuenhagen  (DE)–Vierraden  (DE)–Krajnik  (PL)  125  k.  A.  2009/  nach  2010

 2.  Neuer  Verbund  zwischen  Deutschland  und  Polen  65  k.  A.  2010

 Teil  des  Dänemark-Deutschland-Ostseerings  (EL  7):

 3.  Kassø  (DK)–Hamburg/Dollern  (DE)  k.  A.  k.  A.  2012

 4.  Hamburg/Krümmel  (DE)–Schwerin  (DE)  75  1  800  2007

 5.  Halle/Saale  (DE)–Schweinfurt  (DE)  210  2  400  2009

 6.  Ausbau  der  Stromverbundkapazitäten  und  mögliche  Einbeziehung
 von  Offshore-Windkraftanlagen

 k.  A.  k.  A.  k.  A.

 Der  „Vorrangige  Verbundplan“  („Priority  Interconnection  Physikalischer  Stromaustausch  Deutschlands  mit  den

 Plan“;  Mitteilung  der  EU-Kommission  an  den  Rat  und  an  das
 Europäische  Parlament  vom  10.  Januar  2007,  KOM(2006)
 846  endgültig)  gibt  einen  Überblick  über  den  Ausbaustand
 bei  den  42  Ausbauvorhaben  von  europäischem  Interesse  und
 geht  insbesondere  auf  Verzögerungen  ein.

 Durch  die  TEN-E-Leitlinien  ist  die  energiewirtschaftliche
 Notwendigkeit  der  betreffenden  Vorhaben  verbindlich  fest-
 gestellt  und  von  Deutschland  als  betroffenem  Mitgliedstaat
 gemäß  Artikel  156  Abs.  2  des  EG-Vertrages  ausdrücklich  ge-
 billigt  worden.  Das  „ob“  der  energiewirtschaftlichen  Not-
 wendigkeit  kann  somit  im  Nachhinein  nicht  mehr  in  Frage
 gestellt  werden.  Eine  Ausnahme,  d.  h.  ein  Absehen  von  der
 Umsetzung  eines  Vorhabens  aus  den  TEN-E-Leitlinien,  ist
 lediglich  im  Fall  einer  negativen  Umweltverträglichkeitsprü-
 fung  möglich.  Im  Übrigen  geben  die  Leitlinien  vor,  bei  der
 Umsetzung  der  Vorhaben  –  unter  Berücksichtigung  der  Ver-
 fahren  zur  Konsultation  der  Betroffenen  –  Verzögerungen  so
 gering  wie  möglich  zu  halten.

 Zu  berücksichtigen  ist,  dass  eine  Reihe  der  von  der
 dena-Netzstudie  I  als  notwendig  erachteten  Vorhaben  auch
 unter  die  TEN-E-Leitlinien  fallen:

 Hierzu  gehören  die  Verbindungsleitung  Halle/Saale–
 Schweinfurt  (insbesondere  mit  den  Teilabschnitten  Lauch-
 städt–Vieselbach,  Vieselbach–Altenfeld  und  Altenfeld–Red-
 witz),  die  Verbindungsleitung  Hamburg/Nord–Dollern  und
 die  Verbindungsleitung  Neuenhagen–Bertikow/Vierraden.

 2.3  Grenzüberschreitender  Stromhandel  und  Deutsch-
 land  als  zentrales  Strom-Transitland

 Die  Europäische  Union  verfolgt  mit  der  Liberalisierung  der
 Elektrizitätsmärkte  das  Ziel,  einen  einheitlichen  gesamteuro-
 päischen  Strommarkt  mit  grenzüberschreitendem  Stromhan-
 del  zu  schaffen.  Seit  dem  Beginn  der  Liberalisierung  stiegen
 die  grenzüberschreitenden  Stromflüsse  in  der  EU  27  inklusi-
 ve  Norwegen  und  der  Schweiz  nur  in  geringem  Umfang  an,
 d.  h.  von  7,5  Prozent  des  Bruttostromverbrauchs  im  Jahr
 1998  auf  10,3  Prozent  bzw.  auf  350  TWh  im  Jahr  2005  (vgl.
 Bericht  über  die  Erfahrungen  mit  der  Anwendung  der  Ver-
 ordnung  (EG)  Nr.  1228/2003  „Verordnung  über  den  grenz-
 überschreitenden  Stromhandel“,  Mitteilung  der  Kommis-
 sion  an  den  Rat  und  das  europäische  Parlament  vom  15.  Mai
 2007,  KOM(2007)  250  endgültig).

 Nachbarländern  in  Milliarden  Kilowattstunden
 (Quelle:  BDEW  2007)

 Der  physikalisch  an  den  Grenzkuppelstellen  gemessene
 Stromimport  nach  Deutschland  erreichte  im  Jahr  2006
 46  TWh,  der  Stromexport  66  TWh.  Etwa  ein  Drittel  der  Im-
 porte  kam  aus  Frankreich,  gefolgt  von  Tschechien,  Däne-
 mark  und  Schweden.  Wichtigste  Zielländer  für  Exporte  sind
 die  Niederlande,  Österreich  und  die  Schweiz  (vgl.  „Zahlen
 und  Fakten“,  Pressekonferenz  des  Bundesverband  der  Ener-
 gie-  und  Wasserwirtschaft  e.  V.  am  25.  Oktober  2007,  Berlin,
 Abruf  von  www.bdew.de  am  31.  März  2008).  Transitmengen
 werden  in  der  Statistik  des  BDEW  nicht  gesondert  ausgewie-
 sen.  Sie  sind  in  den  Export-  und  Importdaten  enthalten.  Der
 Import-/Exportsaldo  Deutschlands  von  rund  20  TWh  ent-
 spricht  etwas  mehr  als  3  Prozent  der  Netto-Stromproduktion.
 In  der  EU  27  hat  nur  Frankreich  mit  50  TWh  einen  höhere
 Außenhandelsüberschuss  als  Deutschland  (vgl.  „Latest  In-
 dustry  Statistics  as  at  31  December  2006“,  Abruf  von
 www.eurelectric.org/Statistics  am  27.  März  2008).

 Der  internationale  Stromhandel  gewinnt  für  Deutschland  zu-
 nehmend  an  Bedeutung.  Im  Zeitraum  1990  bis  2006  stieg  die
 Summe  aus  Import  und  Export  von  rd.  62  TWh  auf  112  TWh.
 Maßgeblich  für  diesen  Trend  ist,  dass  Deutschland  geogra-
 phisch  zentral  liegt  und  über  Höchstspannungsleitungen  in
 große  europäische  Märkte  eingebunden  ist:  Die  Stromnach-
 frage  in  Nordeuropa,  Mittelosteuropa  und  Mittelwesteuropa
 erreicht  jeweils  etwa  das  drei-  bis  vierfache  des  deutschen
 Stromverbrauchs.  Marktteilnehmer  aus  den  Nachbarländern
 vermarkten  in  Deutschland  ihre  Überschüsse  und  importie-
 ren  Strom  zur  Deckung  ihrer  Defizite.  Allerdings  wird  der

 Jahr  Einfuhr  [TWh]  Ausfuhr  [TWh]  Saldo  [TWh]

 1990  31,8  30,6  +1,2

 1995  39,5  34,8  +4,7

 2000  45,0  41,9  +3,1

 2001  43,5  44,8  –1,3

 2002  46,2  45,5  +0,7

 2003  45,8  53,8  –8,0

 2004  44,2  51,5  –7,3

 2005  53,4  61,9  –8,5

 2006  46,1  65,9  –19,8
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Handel  u.  a.  durch  Engpässe  an  Grenzkuppelstellen  und  An-
 forderungen  an  einen  sicheren  Netzbetrieb  begrenzt.

 Nachfolgende  Abbildung  zeigt  die  Entwicklung  der  Strom-
 flüsse  an  den  Grenzkuppelstellen  zwischen  2005  und  2006.
 Die  vom  Europäischen  Rat  von  Barcelona  2002  getroffene
 Vereinbarung  zur  Erhöhung  des  Verbundgrads  zwischen  den
 Mitgliedstaaten  auf  10  Prozent  wurde  in  Deutschland  im  Jahr
 2006  mit  14  Prozent  deutlich  übertroffen.

 Entwicklung  der  durchschnittlichen  grenzüberschreiten-
 den  Stromflüsse  in  2005  und  2006  (Quelle:  BNetzA,  „Be-
 richt  gemäß  §  63  Abs.  4a  EnWG  zur  Auswertung  der
 Netzzustands  und  Netzausbauberichte  der  deutschen
 Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber“  vom  8.  Januar
 2008)

 Vorschlag  für  ein  Drittes  Binnenmarktpaket

 Die  Europäische  Kommission  hat  2007  einen  Vorschlag  für
 ein  Drittes  Binnenmarktpaket  vorgelegt,  der  derzeit  verhan-
 delt  wird.  Dieser  beinhaltet  u.  a.  eine  Änderung  der  Elektri-

 zitätsbinnenmarktrichtlinie,  der  Stromhandelzugangsverord-
 nung  und  Regelungsvorschläge  zur  Stärkung  der  Regulie-
 rung  auf  europäischer  Ebene.  Mit  dem  Dritten  Binnenmarkt-
 paket  sollen  Hemmnisse  und  Defizite  für  die  Schaffung  eines
 europäischen  Energiebinnenmarktes  beseitigt  werden,  um
 einen  einheitlichen  europäischen  Energiemarkt  mit  funktio-
 nierendem  Wettbewerb  zu  schaffen.

 ERGEG-Initiative  für  regionale  Elektrizitätsmärkte

 Die  Gruppe  Europäischer  Regulierungsbehörden  (European
 Regulators’  Group  for  Electricity  and  Gas,  ERGEG),  ein  die
 Europäische  Kommission  beratendes  Gremium  bestehend
 aus  Vertreterinnen  und  Vertretern  der  Regulierungsbehörden
 der  EU-Mitgliedstaaten,  startete  2006  auf  der  Grundlage  ent-
 sprechender  Vorgaben  in  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1228/
 2003  eine  Initiative  für  sieben  regionale  Elektrizitätsmärkte.
 Die  Initiative  soll  durch  den  Abbau  von  Handelshemmnissen
 effizient  funktionierende  Regionalmärkte  schaffen,  und  so
 einen  Beitrag  für  einen  europäischen  Energiemarkt  leisten.

 Für  Deutschland  ist  von  den  regionalen  Initiativen  das  bereits
 2005  gegründete  Pentalaterale  Energieforum  (PLEF)  mit
 Deutschland,  Frankreich,  Belgien,  Niederlande  und  Luxem-
 burg  von  besonderer  Bedeutung,  das  neben  den  Regulie-
 rungsbehörden  auch  die  betroffenen  Unternehmen  zur  Ent-
 wicklung  einer  regionalen  Handelsplattform  und  eines  regio-
 nalen  Netzssicherheitssystems  zusammenführt.  Ziel  ist  es,
 durch  die  bessere  Integration  der  Netze  der  fünf  Länder  die
 Auslastung  der  Netze  zu  verbessern,  den  grenzüberschreiten-
 den  Anbieterwettbewerb  zu  stärken  und  die  Betriebssicher-
 heit  zu  gewährleisten.  Infolge  dieser  Maßnahmen  sind  zu-
 nehmende  Stromflüsse  zwischen  den  Ländern  zu  erwarten.
 Sieben  regionale  Elektrizitätsmärkte  gemäß  Vorschlag  der  Gruppe  Europäischer  Regulierungsbehörden

 *  Daten  zum  Stromverbrauch  aus:  „Latest  Industry  Statistics  as  at  31  December  2006“,  Abruf  von  www.eurelectric.org/Statistics  am  27.  März  2008

 Region  Länder  Netto  Stromverbrauch
 2006*  [TWh]

 Mittel-/Westeuropa  Belgien  ,  Frankreich,  Deutschland,  Luxemburg,  Niederlande
 („Pentalaterales  Energieforum“)

 809

 Nordeuropa  Dänemark,  Finnland,  Deutschland,  Norwegen,  Polen,  Schweden  1  096

 UK  und  Irland  Frankreich,  Irland,  UK  892

 Mittel-/Südeuropa  Österreich,  Frankreich,  Deutschland,  Griechenland,  Italien,  Slowenien  1  523

 Südwesteuropa  Frankreich,  Portugal,  Spanien  814

 Mittel-/Osteuropa  Österreich,  Tschechien,  Deutschland,  Ungarn,  Polen,  Slowakei,  Slowenien  914

 Ostseeraum  Estland,  Lettland,  Litauen  25

 2.4  Nord-Süd-Gefälle  bei  Erzeugung  und  Verbrauch  von  Standorte  für  konventionelle  Kraftwerke  werden  heute  unab-

 Strom  in  Deutschland

 Vor  der  Liberalisierung  der  Energiemärkte  wurde  bei  der
 Planung  von  Energieversorgungssystemen  angestrebt,  dass
 Erzeugungseinheiten  möglichst  in  der  Nähe  von  Verbrauchs-
 schwerpunkten  liegen.  In  Deutschland  wurde  dieser  Grund-
 satz  weitgehend  umgesetzt.  Inzwischen  hat  aufgrund  recht-
 licher,  politischer,  technischer  und  ressourcenspezifischer
 Aspekte  der  einzelnen  Technologien  eine  Entkopplung  von
 Verbrauchs-  und  Erzeugungsschwerpunkten  eingesetzt.

 hängig  von  den  netztechnischen  Rahmenbedingungen  aus-
 gewählt  und  bevorzugt  in  der  Nähe  von  Braunkohlelager-
 stätten,  an  der  Küste  bzw.  schiffbaren  Flüssen  (z.  B.  in
 Nordrhein-Westfalen)  mit  Anlandemöglichkeiten  für  Im-
 port-Steinkohle  und  in  der  Nähe  von  Erdgasfernleitungen
 geplant.  Auch  die  Verfügbarkeit  von  Kühlwasser  oder  die
 Entsorgungsmöglichkeiten  für  abgeschiedenes  Kohlendi-
 oxid  in  unterirdischen  Lagerstätten  beeinflussen  die  Stand-
 ortwahl.  Tendenziell  zeichnet  sich  die  Entwicklung  ab,  dass
 neue  Standorte  für  konventionelle  Kraftwerke  in  erheb-
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lichem  Umfang  an  Küstenstandorten,  also  im  Norden  geplant
 werden.

 Standortentscheidungen  für  die  Stromerzeugung  aus  erneu-
 erbaren  Energien  müssen  die  Verfügbarkeit  von  Biomasse,
 die  Windverhältnisse  und  die  Sonneneinstrahlung  sowie  den
 möglichst  leichten  Zugang  zu  geeigneten  geologischen  For-
 mationen  im  Fall  der  Geothermie  berücksichtigen,  wobei
 Geothermie  auf  absehbare  Zeit  keinen  erheblichen  Beitrag
 liefern  und  daher  im  vorliegenden  Kontext  nicht  weiter  be-
 trachtet  wird.  Die  Verfügbarkeit  von  Biomasse  ist  in
 Deutschland  insgesamt  gut,  so  dass  Biomasseanlagen  in  allen
 Flächenbundesländern  entstehen.  Die  Intensität  und  die
 Dauer  der  Sonneneinstrahlung  führen  zu  einer  Konzentration
 der  Solarstromerzeugung  im  Süden.  Aufgrund  der  großen
 Unterschiede  bei  der  Ressource  Wind,  konzentrieren  sich
 Standorte  von  Windenergieanlagen  bzw.  der  Windenergie-
 ausbau  auf  den  Norden  und  die  Mitte  Deutschlands.

 Auch  der  Ausstieg  aus  der  Kernenergie  trägt  zu  dem
 Nord-Süd-Gefälle  bei.  Die  derzeit  noch  insbesondere  in  Süd-
 deutschland  betriebenen  Kernkraftwerke  werden  schritt-
 weise  abgeschaltet.  Der  Wegfall  der  in  den  Kernkraftwerken
 erzeugten  Energie  soll  durch  konventionelle  Kraftwerke  und
 erneuerbare  Energien  kompensiert  werden,  wobei  in  Süd-
 deutschland  die  Nachfrage  voraussichtlich  nicht  durch  ver-
 brauchsnahe,  sondern  vorwiegend  durch  zu  transportierende
 Elektrizitätsmengen  gedeckt  werden  muss.

 Das  Nord-Süd-Gefälle  wird  in  der  dena-Netzstudie  I  anhand
 von  Regionalbilanzen  für  sechs  Regionen  verdeutlicht  (Ost  =
 Vattenfall-Regelzone;  Nordwest  =  nördlicher  Teil  der
 E.ON-Regelzone;  Mitte  =  mittlerer  Teil  der  E.ON-Regelzo-
 ne;  Südost  =  südlicher  Teil  der  E.ON-Regelzone;  West  =
 westlicher  Teil  der  RWE-Regelzone;  Südwest  =  EnBW-
 Regelzone  und  Teil  der  RWE-Regelzone  in  Bayern).

 Ausgehend  vom  Jahre  2003  wurden  in  den  Bilanzen  der  Aus-
 bau  erneuerbarer  Energien,  der  Kernenergieausstieg,  die
 Investitionen  in  konventionelle  Kraftwerke  und  Lastverän-
 derungen  berücksichtigt,  soweit  diese  bekannt  waren.  Seit
 2003  ist  die  Anzahl  der  Planungen  für  konventionelle  Kraft-
 werke  in  Norddeutschland  weiter  deutlich  angestiegen.  Der
 Stromtransit  durch  Deutschland  und  der  Import  von  Elektri-
 zität  wurden  nicht  verändert,  wobei  auch  der  zunehmende
 Stromtransit  und  der  zunehmende  grenzüberschreitende
 Stromhandel  vom  Ausbau  der  Netze  profitieren.  Als  Ergeb-
 nis  der  Erzeugungs-  und  Verbrauchsbilanzen  treten  regionale
 Stromüberschüsse  bzw.  Unterdeckungen  der  Nachfrage  auf.
 Die  daraus  resultierenden  Stromflüsse  über  die  Grenzen  der
 Regionen  hinweg  und  die  Richtung  der  Flüsse  können  der
 dena-Netzstudie  I  entnommen  werden.

 2.5  Notwendigkeit  zur  kurzfristigen  Realisierung  der
 Trassenprojekte

 In  Situationen  starker  nationaler  und  internationaler  Han-
 delsaktivitäten  in  Kombination  mit  guten  Windverhältnissen
 und  somit  hoher  Windenergieeinspeisung  treten  in  einzelnen
 Regionen  Deutschlands  zunehmend  Netzengpässe  auf.  Diese
 Engpässe  beschränken  den  Transport  von  Elektrizität  aus  den
 verschiedenen  Erzeugungsanlagen  und  den  Stromhandel.
 Dies  hat  Auswirkungen  auf  den  Wettbewerb  und  die  Investi-
 tionssicherheit  beim  Bau  neuer  Kraftwerke.

 Unzureichende  Netzkapazitäten  führen  im  Bereich  der  er-
 neuerbaren  Energien  bereits  heute  in  Starkwindsituationen
 zur  Abregelung  dieser  Anlagen.  Damit  kann  Strom  aus
 Windenergie  nicht  im  möglichen  Umfang  den  Verbrauchern
 zur  Verfügung  gestellt  werden.  Der  „verworfene  Windstrom“
 muss  in  konventionellen  Kraftwerken  mit  entsprechenden
 CO2-Emissionen  und  damit  negativen  Auswirkungen  auf  die
 Klimabilanz  Deutschlands  produziert  werden.

 Zu  einer  Investitionsunsicherheit  führen  die  begrenzten
 Netzkapazitäten  auch  bei  Vorhaben  für  konventionelle  Kraft-
 werke  in  Norddeutschland.  Neben  den  bekannten  Markt-
 risiken  müssen  zunehmend  die  Risiken  bewertet  werden,  die
 sich  aus  nicht  ausreichend  verfügbaren  Netzkapazitäten  erge-
 ben.  Die  Investitionsentscheidungen  müssen  kurz-  und  mit-
 telfristig  erfolgen,  da  durch  den  Ausstieg  aus  der  Kernenergie
 und  der  altersbedingten  Erneuerung  des  konventionellen
 Kraftwerkparks  dringender  Handlungsbedarf  besteht.

 Aufgrund  nicht  ausreichender  Transportkapazitäten  kommt
 es  bereits  heute  an  engpassbehafteten  Grenzkuppelstellen  zur
 Versteigerung  von  Transportkapazitäten  im  Rahmen  eines
 Engpass-Managements.  Aufgrund  möglicher  künftiger  Netz-
 engpässe  prüft  die  Bundesnetzagentur  auch  Maßnahmen  des
 Engpass-Managements  innerhalb  Deutschlands,  falls  nicht
 kurzfristig  zusätzliche  Transportkapazitäten  bereitgestellt
 werden.  Dies  würde  eine  Einschränkung  des  Stromhandels
 und  von  wirtschaftlichen  Potenzialen  bedeuten.

 2.6  Verfügbarkeit  und  Einsetzbarkeit  etwaiger  Alterna-
 tiven  zum  Netzausbau

 Neben  dem  Leitungsbau  und  der  Netzertüchtigung  werden
 auch  andere  Konzepte  für  die  Integration  der  erneuerbaren
 Energien  in  das  deutsche  Elektrizitätssystem  diskutiert.  Dazu
 zählen  beispielsweise  die  Verbindung  der  Offshore-Wind-
 parks  untereinander  (europäisches  Offshore-Netz),  eine  Ver-
 bindung  zu  hydroelektrischen  Langzeitspeichern  (z.  B.  in
 Norwegen),  ein  europäisches  Gleichstromnetz  mit  sehr  gro-
 ßen  Übertragungskapazitäten  zum  Ferntransport,  oder  Tem-
 peraturmonitoring  auf  bestehenden  380-kV-Leitungen.  Un-
 beschadet  des  Potentials,  das  diese  Maßnahmen  für  die  Zu-
 kunft  bieten,  müssen  die  absehbaren  Netzengpässe  mit  jetzt
 zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  kurz-  bis  mittelfristig  besei-
 tigt  werden.  Die  in  den  Bedarfsplan  aufgenommenen  Vorha-
 ben  sind  daher  energiewirtschaftlich  notwendig  und  vor-
 dringlich.

 3.  Beschleunigung  der  Planungs-  und  Genehmigungs-
 verfahren

 Trotz  der  Beschleunigungselemente  im  Infrastrukturpla-
 nungsbeschleunigungsgesetz  vom  9.  Dezember  2006  (BGBl.  I
 S.  2833)  konnten  Verzögerungen  auf  Ebene  der  Planungs-
 und  Genehmigungsverfahren  und  bei  der  Realisierung  des
 Leitungsbaus  nicht  verhindert  werden  und  sind  auch  weiter-
 hin  zu  erwarten.  Derartige  Verzögerungen  werden  auch
 von  der  EU-Kommission  gesehen.  So  nennt  der  vorrangige
 Verbundplan  (Mitteilung  der  EU-Kommission  an  den  Rat
 und  an  das  Europäische  Parlament  vom  10.  Januar  2007,
 KOM(2006)  846  endgültig)  die  komplexen  Planungs-  und
 Genehmigungsverfahren  als  Hauptgrund  für  die  meisten  Ver-
 zögerungen  bei  den  Leitungsbauvorhaben  von  europäischem
 Interesse.  Die  EU-Kommission  empfiehlt  daher  als  Abhilfe-
 maßnahme  u.  a.  die  Straffung  der  Genehmigungsverfahren.
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Daher  sollen  mit  diesem  Gesetz  die  Planungs-  und  Genehmi-
 gungsverfahren  beschleunigt  werden.  Kernelemente  des  Ge-
 setzes  sind:

 1.  Energieleitungsausbaugesetz  mit  Bedarfsplan

 Auf  der  Basis  des  Energieleitungsausbaugesetzes  kann  zu-
 künftig  der  vordringliche  Bedarf  an  Übertragungsleitungen
 in  einem  gesetzlichen  Bedarfsplan  festgelegt  werden.  Mit  der
 Aufnahme  der  betreffenden  Vorhaben  in  den  gesetzlichen
 Bedarfsplan  ist  ihr  vordringlicher  Bedarf,  ihre  energiewirt-
 schaftliche  Notwendigkeit  und  ihre  Vereinbarkeit  mit  den  in
 §  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  genannten  Zielen  festge-
 stellt.  Diese  Feststellung  ist  insbesondere  für  die  zuständigen
 Behörden  im  Planfeststellungsverfahren  verbindlich.  Eine
 derartige  Bedarfsfeststellung  erfolgt  beispielsweise  auch  im
 Fernstraßenausbaugesetz  und  im  Bundesschienenwegeaus-
 baugesetz.

 Der  Bedarfsplan  enthält  Bauvorhaben  für  Übertragungslei-
 tungen,  für  die  nach  dem  gegenwärtigen  Erkenntnisstand  ein
 vordringlicher  Bedarf  besteht.  Er  wurde  anhand  der  in  den
 TEN-E-Leitlinien  und  in  der  dena-Netzstudie  I  genannten
 Vorhaben  ermittelt.

 2.  Erst-  und  letztinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesver-
 waltungsgerichts  bei  Rechtsstreitigkeiten  zu  vordringli-
 chen  Vorhaben

 Der  Rechtsweg  gegen  Entscheidungen  bei  vordringlichen
 Vorhaben  gemäß  der  Anlage  zum  Energieleitungsausbauge-
 setz  wird  auf  eine  Instanz  verkürzt;  die  Rechtsstreitigkeiten
 werden  insoweit  erst-  und  letztinstanzlich  dem  Bundesver-
 waltungsgericht  zugewiesen.

 3.  Einführung  eines  Planfeststellungsverfahrens  für  Anbin-
 dungsleitungen  von  Offshore-Windenergieanlagen

 Für  Leitungen  zur  Netzanbindung  von  Offshore-Windener-
 gieanlagen  wird  für  den  Bereich  des  Küstenmeers  und  der
 landseitigen  Anbindung  ein  Planfeststellungsverfahren  mit
 Konzentrationswirkung  für  alle  bisher  in  diesem  Bereich  not-
 wendigen  Einzelgenehmigungen  eingeführt.

 Daneben  erfolgen  verschiedene  Änderungen  des  EnWG  –
 insbesondere  zu  den  Netzausbauverpflichtungen,  der  Be-
 richterstattung  über  den  Netzausbau  und  zum  Planfeststel-
 lungsverfahren  für  Erdkabel  in  dem  20  km  ab  der  Küstenlinie
 landeinwärts  gelegenen  Gebiet.

 4.  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes

 Artikel  1  und  2  des  Gesetzes  sind  Gegenstand  der  konkurrie-
 renden  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  (Artikel  74
 Abs.  1  Nr.  11  des  Grundgesetzes  –  GG).

 Artikel  3  des  Gesetzes  ist  Gegenstand  der  konkurrierenden
 Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  (Artikel  74  Abs.  1
 Nr.  1  GG).

 Die  Voraussetzungen  des  Artikels  72  Abs.  2  GG  liegen  vor.

 Für  Artikel  1  des  Gesetzes  liegen  die  Voraussetzungen  des
 Artikels  72  Abs.  2  GG  vor,  da  die  bundesgesetzliche  Rege-
 lung  des  Energieleitungsausbaus  zur  Herstellung  gleichwer-
 tiger  Lebensverhältnisse  im  Bundesgebiet  erforderlich  ist.  Es
 geht  vorliegend  um  Grundfragen  der  Infrastrukturausstat-
 tung  mit  überregionaler  Bedeutung  für  das  Gemeinwesen,
 und  zwar  im  Bereich  der  Energieleitungen.  Infrastrukturaus-
 stattung  insgesamt,  und  Energieleitungen  im  besonderen,

 garantieren  gleichwertige  Lebensverhältnisse.  Es  darf  daher
 seitens  des  Gesetzgebers  nicht  zugewartet  werden,  bis  eine
 konkret  Gefahr  besteht,  dass  Teile  des  Landes  infolge  unter-
 schiedlicher  Planungen  des  Leitungsbaus  benachteiligt  wer-
 den.  Insoweit  scheint  es  konsequent,  für  das  Fachplanungs-
 recht  für  raumbedeutende  Infrastrukturmaßnahmen  eine
 derartige  Gefahrensituation  stets  anzunehmen  (vgl.  auch  Ge-
 setzesbegründung  zum  Infrastrukturplanungsbeschleuni-
 gungsgesetz  vom  4.  November  2005,  Bundestagsdrucksache
 16/54).

 Außerdem  ist  die  bundesgesetzliche  Regelung  auch  zur  Wah-
 rung  der  Rechts-  und  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaat-
 lichen  Interesse  erforderlich.  Nach  der  Rechtsprechung  des
 Bundesverfassungsgerichts  ist  dies  der  Fall,  wenn  es  um  die
 institutionellen  Voraussetzungen  des  Bundesstaates  geht,
 also  um  bestehende  oder  drohende  Rechtszersplitterung  oder
 Zersplitterung  des  Wirtschaftsraumes.  Im  Bereich  des  Ener-
 gieleitungsbaus  machen  die  Maßgaben  zur  Vereinfachung,
 Beschleunigung  und  Stabilisierung  der  Planungen  eine  bun-
 deseinheitliche  Regelung  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  im
 gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich.  Eine  Vielzahl  der
 Planungen  betrifft  entweder  länderübergreifende  Vorhaben
 oder  zumindest  Vorhaben  mit  länderübergreifenden  Auswir-
 kungen  auf  Betroffene  oder  die  Umwelt  einschließlich  der
 Ausgleichs-  und  Ersatzmaßnahmen.  Bei  solchen  länderüber-
 greifenden  Sachverhalten  führten  unterschiedliche  Regelun-
 gen  zur  Feststellung  des  Bedarfs  für  den  Bau  der  Leitungen
 zu  ernsthaften  Hindernissen  bei  der  Verwirklichung  der  Pla-
 nung.  Für  eine  angemessene  Ausstattung  mit  Energieleitun-
 gen  mit  überregionaler  Bedeutung  ist  es  daher  erforderlich,
 dass  unter  einheitlichen  rechtlichen  Bedingungen  geplant
 werden  kann.

 Betreffend  Artikel  2  des  Gesetzes,  der  Änderungen  des  Ener-
 giewirtschaftsgesetzes  zum  Inhalt  hat,  ist  eine  bundesgesetz-
 liche  Regelung  zur  Wahrung  der  Rechts-  und  Wirtschaftsein-
 heit  im  Sinne  von  Artikel  72  Abs.  2  GG  erforderlich,  da  es
 sich  im  Wesentlichen  um  Folgeänderungen  bereits  bestehen-
 der  bundeseinheitlich  geltender  Vorschriften  handelt.

 II.  Alternativen

 Es  stehen  keine  anderweitigen  Lösungsmöglichkeiten  zur
 Verfügung,  um  die  in  der  Praxis  aufgetretenen  Verzögerun-
 gen  bei  der  Planung  und  Genehmigung  von  Leitungsbauvor-
 haben  aufzulösen.  Der  zügige  Ausbau  des  Anteils  erneuerba-
 rer  Energien  an  der  Stromerzeugung,  neue  konventionelle
 Kraftwerke  und  der  verstärkte  grenzüberschreitende  Strom-
 handel  erfordern  den  schnellen  Ausbau  der  Höchstspan-
 nungsnetze.  Hierfür  sind  einfache,  transparente  und  zügige
 Planungs-  und  Genehmigungsvorgänge  notwendig.

 III.  Gesetzesfolgen

 1.  Kosten  für  die  öffentlichen  Haushalte

 Durch  das  Energieleitungsausbaugesetz  werden  die  Pla-
 nungs-  und  Genehmigungsbehörden  entlastet.  Hinsichtlich
 der  in  dem  Bedarfsplan  aufgeführten  Vorhaben  entfallen  Prü-
 fungen  und  Abwägungen  zu  der  energiewirtschaftlichen
 Notwendigkeit  und  ihrer  Vereinbarkeit  mit  den  Zielen  des  §  1
 EnWG.

 Die  Einführung  des  Planfeststellungsverfahrens  für  die  An-
 bindungsleitungen  von  Offshore-Windenergieanlagen  er-
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setzt  die  bislang  erforderlichen  Einzelgenehmigungen  und
 entlastet  die  zuständigen  Behörden.

 Die  Übertragung  neuer  erstinstanzlicher  Zuständigkeiten  auf
 das  Bundesverwaltungsgericht  wird  zu  einer  höheren  Ge-
 schäftsbelastung  des  Gerichts  führen.  Die  Aufgaben  werden
 aber  wegen  des  Wegfalls  von  Zuständigkeiten  nach  anderen
 Gesetzen,  z.  B.  nach  dem  Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
 gungsgesetz,  mit  dem  bisherigen  Personalbestand  wahrge-
 nommen  werden  können.

 Soweit  die  erstinstanzlichen  Zuständigkeiten  auf  das  Bun-
 desverwaltungsgericht  übertragen  werden,  werden  die  Ge-
 richte  der  Länder  entlastet  werden.

 2.  Kosten  für  die  Wirtschaft

 Durch  die  Regelungen  entstehen  der  Wirtschaft  keine  zusätz-
 lichen  Kosten.  Insbesondere  werden  keine  neuen  Pflichten
 und  damit  verbundene  Kosten  begründet:

 Durch  die  Änderung  des  §  11  EnWG  werden  keine  neuen
 Pflichten  begründet.  Es  handelt  sich  um  eine  deklaratorische
 Ergänzung  hinsichtlich  bereits  bestehender  Pflichten.

 Die  Änderung  der  §  12a  EnWG  schafft  insbesondere  keinen
 bürokratischen  Mehraufwand.  Es  werden  lediglich  nach  bis-
 heriger  Auslegung  und  Handhabung  der  Norm  bereits  beste-
 hende  Pflichten  nunmehr  ausdrücklich  erwähnt.

 Durch  das  Energieleitungsausbaugesetz  und  durch  die  Ein-
 führung  des  Planfeststellungsverfahrens  für  die  Anbindungs-
 leitungen  von  Offshore-Windenergieanlagen  sind  mögli-
 cherweise  Kosteneinsparungen  realisierbar.

 Eventuelle  Mehrkosten,  die  durch  die  nach  dem  Energielei-
 tungsausbaugesetz  mögliche  Teilverkabelung  von  Höchst-
 spannungsleitungen  im  Rahmen  von  vier  Pilotprojekten  ent-
 stehen,  werden  unter  den  Übertragungsnetzbetreibern  ausge-
 glichen  und  bundesweit  auf  die  Netznutzungsentgelte  umge-
 legt.

 3.  Sonstige  Kosten

 Unmittelbare  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise,  das  allge-
 meine  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisni-
 veau,  sind  in  begrenztem  Umfang  durch  eine  etwaige  Teil-
 verkabelung  im  Rahmen  der  vier  Pilotprojekte  zu  erwarten.
 Andererseits  ist  infolge  des  Gesetzes  mit  einer  Beschleuni-
 gung  des  Netzausbaus  zu  rechnen.  Dies  wird  einen  Beitrag
 zur  Intensivierung  des  Wettbewerbs  auf  dem  Strommarkt
 leisten  und  damit  günstige  Auswirkungen  auf  die  Stromprei-
 se  haben.

 IV.  Gender  Mainstreaming

 Das  Gesetz  verursacht  keine  Auswirkungen  von  gleichstel-
 lungspolitischer  Bedeutung.

 B.  Zu  den  einzelnen  Vorschriften

 Artikel  1  (Energieleitungsausbaugesetz)

 1.  §  1  EnLAG

 Leitungsbauvorhaben,  für  die  ein  vordringlicher  Bedarf  be-
 steht,  können  in  einem  gesetzlichen  Bedarfsplan  festgelegt
 werden.  Der  Bedarfsplan  wird  dem  Gesetz  als  Anlage  beige-

 fügt.  Eine  Pflicht  zur  Erstellung  des  Bedarfsplans  besteht
 nicht.

 Die  Realisierung  der  in  den  Bedarfsplan  aufgenommenen
 Vorhaben  wird  vor  dem  Hintergrund  der  gesamtenergiewirt-
 schaftlichen  Entwicklung,  insbesondere  der  Einbindung  der
 erneuerbaren  Energien,  des  zunehmenden  grenzüberschrei-
 tenden  Stromhandels  und  des  Netzanschlusses  neuer  kon-
 ventioneller  Kraftwerke  als  vordringlich  angesehen.

 Mit  der  Aufnahme  in  den  Bedarfsplan  ist  die  energiewirt-
 schaftsrechtliche  Notwendigkeit,  insbesondere  die  Verein-
 barkeit  mit  den  Zielen  des  §  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes
 und  die  Vordringlichkeit  des  betreffenden  Vorhabens,  ver-
 bindlich  festgestellt.

 Der  Bedarfsplan  ist  nicht  abschließend.  Es  können  daher  wei-
 terhin  Vorhaben  –  selbst  solche  vordringlicher  Art  –  realisiert
 werden,  die  nicht  in  den  Bedarfsplan  aufgenommen  sind.
 Allerdings  ist  für  diese  die  energiewirtschaftsrechtliche  Not-
 wendigkeit  und  insbesondere  ihre  Vereinbarkeit  mit  den  Zie-
 len  des  §  1  des  Energiewirtschaftsgesetzes  wie  bisher  von
 den  Planungs-  und  Genehmigungsbehörden  zu  prüfen.

 2.  §  2  EnLAG

 Während  Erdkabel  auf  der  Nieder-,  Mittel-  und  Hochspan-
 nungsebene  bereits  verwendet  werden,  konnten  mit  ihrem
 Einsatz  im  Höchstspannungsübertragungsnetz  bislang  nur
 wenige  Erfahrungen  gesammelt  werden.  Die  Vorschrift  er-
 möglicht  daher  die  Teilverkabelung  bestimmter  Leitungs-
 bauvorhaben  als  Pilotvorhaben.  Sie  soll  den  Einsatz  von  Erd-
 kabeln  in  der  Fläche  ermöglichen.  Die  Vorhaben  wurden  u.  a.
 deshalb  ausgewählt,  da  es  sich  um  sehr  bedeutende  Leitun-
 gen  für  den  Stromtransport  in  Nord-Süd-Richtung  handelt.
 Die  in  Absatz  1  Nr.  1  bis  3  genannten  Leitungen  sind  für  den
 Transport  von  Strom  aus  Windenergie  und  neuen  konventio-
 neller  Kraftwerken  im  norddeutschen  Raum  von  besonderer
 energiewirtschaftlicher  Bedeutung.  Die  Leitungen  betreffen
 zu  einem  großen  Teil  das  räumliche  Gebiet  der  norddeut-
 schen  Tiefebene,  das  auch  vom  Leitungsbau  nach  der  de-
 na-Netzstudie  I  in  besonderem  Maße  betroffen  ist.  Bei  dem
 Vorhaben  nach  Absatz  1  Nr.  4  wird  dem  Umstand  Rechnung
 getragen,  dass  eine  Teilverkabelung  unter  besonderen  geo-
 graphischen  Bedingungen  getestet  werden  kann.

 Absatz  2  regelt,  unter  welchen  Voraussetzungen  die  Teilver-
 kabelung  erfolgen  darf.  Nach  Satz  1  ist  dies  möglich,  wenn
 bestimmte  Abstände  zu  Wohngebäuden  unterschritten  wer-
 den.  Darüber  hinaus  ermöglicht  Satz  2  eine  Teilverkabelung
 für  die  in  Absatz  1  Nr.  4  genannte  Leitung.  Es  geht  darum,
 unabhängig  von  Abstandvorschriften  eine  Teilverkabelung
 für  die  etwaige  Querung  des  Rennsteiges  im  Thüringer  Wald
 zu  ermöglichen,  ohne  der  Entscheidung  der  zuständigen  Be-
 hörden  zum  Trassenverlauf  vorgreifen  zu  wollen.  Durch  die
 Regelung  wird  ermöglicht,  eine  Teilverkabelung  unter  den
 besonderen  geographischen  Bedingungen  einer  Mittelge-
 birgslandschaft  zu  testen.

 Mit  dem  Begriff  „technisch  und  wirtschaftlich  effizienter
 Teilabschnitt“  wird  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  bei  allen
 Möglichkeiten  zur  Teilverkabelung  im  Sinne  des  Absatzes  2
 ein  ständiges  Abwechseln  der  Erdverkabelung  mit  der  Frei-
 leitungsbauweise,  das  zu  erheblichen  Mehrkosten  führt,  ver-
 mieden  werden  soll.  Als  technisch  und  wirtschaftlich  effi-
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zient  gilt  ein  Teilabschnitt  daher  dann,  wenn  er  mindestens
 eine  Länge  von  3  km  aufweist.

 Absatz  3  ermöglicht  die  Durchführung  eines  Planfeststel-
 lungsverfahrens  für  die  Teilverkabelung.

 Absatz  4  regelt,  wie  die  Kosten  für  die  in  Absatz  1  genannten
 Pilotvorhaben  bundesweit  auf  alle  Übertragungsnetzbetrei-
 ber  rechnerisch  verteilt  werden.  Diese  Verteilung  ist  sachge-
 recht,  da  die  mit  den  Pilotvorhaben  gewonnenen  energiewirt-
 schaftlichen  Erfahrungen  von  bundesweiter  Bedeutung  sind.
 Indem  der  Verteilungsmaßstab  an  die  Länge  des  jeweiligen
 Übertragungsnetzes  anknüpft,  ist  eine  angemessene  Zuord-
 nung  der  Kosten  gewährleistet.

 3.  §  3  EnLAG

 Nach  §  3  prüft  das  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und
 Technologie  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium
 für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  sowie  dem
 Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung
 alle  fünf  Jahre,  ob  der  Bedarfsplan  anzupassen  ist  und  legt
 dem  Deutschen  Bundestag  einen  Bericht  vor.  Gegenstand  des
 Berichts  sind  auch  die  Erfahrungen  mit  den  Erdkabel-Pilot-
 vorhaben  nach  §  2.

 4.  Anlage

 Die  Auswahl  der  Vorhaben  für  den  vorliegenden  Bedarfsplan
 erfolgte  auf  Basis  der  Vorhaben,  die  in  den  TEN-E-Leitlinien
 und  der  dena-Netzstudie  I  enthalten  sind.

 Zu  den  einzelnen  Vorhaben  (Bezifferung  gemäß  Anlage):

 Nummer  1  bis  8  und  10  sind  Vorhaben  gemäß  der  dena-Netz-
 studie  I.

 Nummer  1,  3,  4,  9  und  12  sind  Vorhaben  gemäß  den
 TEN-E-Leitlinien.

 Nummer  11:  Der  Leitungsneubau  dient  der  Erhöhung  der  ho-
 rizontalen  Übertragungsfähigkeit  im  Osten  der  Vattenfall-
 Regelzone  insbesondere  für  den  Ferntransport  von  Wind-
 energie  (Abtransport  von  überschüssigem  Windstrom)  und
 den  Abtransport  künftiger  Kraftwerkseinspeiseleistung
 durch  Zubau  von  Übertragungskapazität.

 Nummer  13:  Die  neue  60  Kilometer  lange  Kuppelleitung  von
 Doetinchem  (Niederlande,  NL)  nach  Niederrhein  wird  die
 Transportkapazität  zwischen  den  Übertragungsnetzen  von
 RWE  Transportnetz  Strom  GmbH  und  TenneT  (Niederlande)
 zwischen  25  und  50  Prozent,  d.  h.  um  1  000  bis  2  000  Mega-
 watt  (MW),  erhöhen.  Dies  trägt  wesentlich  zu  einem  stärke-
 ren  Zusammenwachsen  der  regionalen  Märkte  bei  und  stei-
 gert  zugleich  die  Systemsicherheit  erheblich.  Die  Kapazität
 der  neuen  Leitung  wird  rd.  2  ×  2  000  MW  betragen.

 Nummer  14:  Der  Leitungsneubau  von  der  Station  Nieder-
 rhein  (Raum  Wesel)  bis  Osterath  steht  im  direkten  Zusam-
 menhang  mit  der  Leitung  Diele–Niederrhein  (dena-Netzstu-
 die  I)  und  der  Kuppelleitung  Niederrhein–Landesgrenze
 (NL,  Richtung  Doetinchem).  Der  Leitungszug  ist  zum  einen
 für  den  weiterführenden  Transport  von  Windenergie  in  die
 Ballungsräume  Rhein/Main  und  Rhein/Neckar  erforderlich.
 Zum  anderen  wird  den  erhöhten  Belastungen,  die  auf  Grund
 der  zusätzlichen  Handelsbelastung  auf  der  Kuppelleitung
 Niederrhein–Landesgrenze  (NL)  im  nachgelagerten  Netz
 von  RWE  Transportnetz  Strom  GmbH  entstehen,  durch  die-

 ses  Leitungsprojekt  entsprochen.  Auf  Grund  der  zukünftigen
 Konzentration  konventioneller  Kraftwerksleistung  im  Be-
 reich  des  Leitungszuges  und  nördlich  davon  wird  ebenfalls
 der  Netzanschluss  von  Kraftwerkseinheiten  ermöglicht.

 Nummer  15:  Der  Leitungsneubau  steht  im  Zusammenhang
 mit  dem  Neubau  Niederrhein–Osterath  (Nummer  14).  Er  ist
 eine  Weiterführung  der  netzverstärkenden  Maßnahmen  in
 Richtung  Rhein/Main  und  Rhein/Neckar.  Ohne  dieses  Pro-
 jekt  würden  Netzengpässe  im  Netzgebiet  südlich  von  Oste-
 rath  auftreten.  Die  Netznutzung  neu  geplanter  bzw.  bereits
 realisierter  Kraftwerke  im  Bereich  des  Leitungszuges  und
 nördlich  davon  werden  unterstützt.  Des  Weiteren  wird  dem
 auf  Grund  der  norddeutschen  Windenergieeinspeisung  auf-
 tretende  Leistungstransit  in  Richtung  Süden  Rechnung  getra-
 gen.

 Nummer  16:  Der  Leitungsneubau  steht  im  Zusammenhang
 mit  der  Leitung  St.  Hülfe–Wehrendorf  (dena-Netzstudie  I),
 durch  die  in  Norddeutschland  erzeugte  Windenergie  sowie
 Energie  aus  konventionellen  Kraftwerken  in  Richtung
 Wehrendorf  transportiert  wird.  Der  Leitungszug  von  Weh-
 rendorf  über  Lüstringen  nach  Gütersloh  wird  für  den  weiter-
 führenden  Transport  der  Energie  über  das  Ruhrgebiet  in  die
 Ballungsräume  Rhein/Main  und  Rhein/Neckar  benötigt.  Mit
 der  Maßnahme  wird  eine  leistungsstarke  Verbindung
 zwischen  den  Regionen  Osnabrück  und  Ostwestfalen
 geschaffen.

 Nummer  17:  Der  Leitungsneubau  erhöht  die  Übertragungs-
 kapazität  zwischen  den  Transportnetzen  von  E.ON  Netz
 GmbH  und  RWE  Transportnetz  Strom  GmbH.  Die  heute  be-
 stehende  220-kV-Verbundkupplung  mit  einer  Kapazität  von
 rd.  400  MW  wird  durch  eine  leistungsstarke  380-kV-Ver-
 bundkupplung  mit  einer  Kapazität  von  rd.  2  ×  2  000  MW
 ersetzt.  Durch  dieses  Projekt  wird  Transportkapazität  zur
 Abfuhr  von  Windenergie  aus  dem  E.ON-Netzgebiet  in
 süd-westliche  Richtung  geschaffen.

 Nummer  18:  Im  Zusammenhang  mit  dem  Transport  von
 Windenergie  in  Richtung  Süden  und  dem  damit  verbundenen
 Neubau  der  380-kV-Leitung  von  Wehrendorf  über  Lüstrin-
 gen  nach  Gütersloh  sollen  bestehende  220-kV-Trassen  ge-
 nutzt  werden.  Der  damit  einhergehende  Rückbau  des
 220-kV-Netzes  erfordert  als  Folgemaßnahme  für  einen  siche-
 ren  Netzbetrieb  den  380-kV-Verbindungsschluss  zwischen
 Lüstringen  und  Westerkappeln  u.  a.  auch  zur  Einbindung  des
 Kraftwerks  Ibbenbüren.

 Nummer  19:  Der  Leitungsneubau  steht  in  erster  Linie  im  Zu-
 sammenhang  mit  den  zahlreichen  in  der  Region  östliches
 Ruhrgebiet/Westfalen  neu  geplanten  bzw.  bereits  realisierten
 Kraftwerke  (z.  B.  ca.  800  MW  in  Hamm-Uentrop,  ca.  1055
 MW  in  Datteln,  ca.  1  590  MW  in  Lünen,  ca.  1  600  MW  in
 Hamm).  Der  Leitungszug  wird  für  den  Transport  von  Energie
 aus  den  neu  errichteten  Kraftwerken  in  Richtung  Süden  er-
 forderlich  und  dient  auch  dem  Weitertransport  von  Wind-
 energie,  die  über  die  neuen  Leitungsverbindungen  Ganderke-
 see–St.  Hülfe–Wehrendorf–Gütersloh  und  Bechterdissen–
 Gütersloh  in  das  Netz  von  RWE  Transportnetz  Strom  GmbH
 eingespeist  wird.  Ohne  dieses  Projekt  würden  Netzengpässe
 bzw.  Netzüberlastungen  auf  den  heute  bestehenden  Leitun-
 gen  insbesondere  zum  östlichen  Ruhrgebiet  auftreten.

 Nummer  20:  Der  Leitungsneubau  ist  die  Fortführung  des
 Projekts  Kruckel–Dauersberg.  Die  bisherige  220-kV-Lei-
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tungstrasse  wird  durch  eine  leistungsstärkere  380-kV-Lei-
 tung  ersetzt,  wodurch  die  Übertragungskapazität  von  rd.  2  ×
 300  MW  auf  rd.  2  ×  2  000  MW  erhöht  wird.  Somit  ermöglicht
 der  Neubau  den  Weitertransport  von  Windenergie  aus  den
 nördlich  gelegenen  Regionen  und  der  im  Ruhrgebiet  konven-
 tionell  erzeugten  Energie.  Die  Achse  Kruckel–Pkt.  Hünfel-
 den  leistet  somit  einen  notwendigen  Beitrag  zur  Versorgung
 des  süddeutschen  Netzgebietes  und  leistet  einen  wichtigen
 Beitrag  für  die  zukünftige  Versorgungssicherheit  in  der  Re-
 gion.

 Nummer  21:  Bedingt  durch  den  Neubau  zwischen  Kruckel
 und  Pkt.  Hünfelden  zum  Transport  großer  Energiemengen  ist
 ein  entsprechender  Netzausbau  in  der  Rhein/Main-Region
 erforderlich.  Zur  Sicherstellung  der  Versorgung  des  Frank-
 furter  Raumes  ist  es  daher  notwendig,  das  380-kV-Netz
 durch  den  Neubau  einer  Leitung  zwischen  Marxheim  und
 Kelsterbach  (Raum  Frankfurt)  mit  einer  Leitungskapazität
 von  rd.  2  ×  2  000  MW  zu  erweitern  (380-kV-Lückenschluss
 zwischen  Limburg  und  Kelsterbach).

 Nummer  22:  Die  Leitung  dient  der  Kapazitätserhöhung  zur
 Vermeidung  eines  strukturellen  Engpasses  durch  Umrüstung
 von  220  kV  auf  380  kV.

 Nummer  23:  Die  Leitung  dient  der  Kapazitätserhöhung  zur
 Vermeidung  eines  strukturellen  Engpasses  sowie  Weiter-
 transport  der  vom  Vattenfall-  und  E.ON-Netz  übernomme-
 nen  Windenergie.

 Nummer  24:  Die  Leitung  dient  der  Kapazitätserhöhung  zur
 Vermeidung  eines  strukturellen  Engpasses  sowie  Weiter-
 transport  der  vom  Vattenfall-  und  E.ON-Netz  übernomme-
 nen  Windenergie.

 Artikel  2  (Änderungen  des  Energiewirtschafts-
 gesetzes)

 Zu  Nummer  1  (§  11)

 Absatz  1  erhält  mit  der  Verpflichtung  zur  Optimierung  und
 Verstärkung  der  Netze  eine  konkretisierende  Ergänzung.  Die
 Aufgabe  der  Netzbetreiber  zu  einem  kosteneffizienten,  be-
 darfsgerechten  Netzausbau  umfasste  bereits  nach  bisheriger
 Fassung  der  Vorschrift  eine  Optimierung  und  Verstärkung
 der  Netze.  Demnach  werden  durch  die  Ergänzung  keine  neu-
 en  Verpflichtungen  für  die  Netzbetreiber  und  auch  keine
 Rangfolge  der  Maßnahmen  festgelegt.  Optimierungs-  und
 Netzverstärkungsmaßnahmen  unter  Berücksichtigung  der
 Systemverantwortung  und  der  in  §  1  genannten  Ziele,  insbe-
 sondere  der  effizienten  leitungsgebundenen  Energieversor-
 gung,  sind  von  den  Netzbetreibern  in  einem  ersten  Schritt  zu
 prüfen  und  gegebenenfalls  in  Angriff  zu  nehmen.  Bei  der
 Bestimmung  der  im  Einzelfall  zu  ergreifenden  Maßnahmen
 sind  weiterhin  z.  B.  deren  Auswirkungen  auf  das  Gesamt-
 system,  die  mittel-  bis  langfristig  erforderlichen  Transport-
 kapazität,  die  mittel-  bis  langfristige  Entwicklung  des  Netzes
 sowie  die  Erfordernisse  eines  sicheren  und  zuverlässigen
 Netzbetriebs,  Netzverluste  und  Effizienzanforderungen  zu
 berücksichtigen.

 Zu  Nummer  2  (§  12)

 Die  Berichtspflicht  in  §  12  Abs.  3a  wird  dahingehend  kon-
 kretisiert,  dass  sie  auch  konkrete  Maßnahmen  zum  Netzaus-
 bau  im  Sinne  von  §  11  Abs.  1  und  eine  Zeitangabe  zu  der  Pla-

 nung  über  Beginn  und  Ende  der  Maßnahmen  erfasst.  Darüber
 hinaus  werden  Folgeänderungen  vorgenommen.

 Zu  Nummer  3  (§  21a)

 §  21a  Abs.  2  Satz  3  regelt,  dass  Mehrkosten  für  die  Errich-
 tung,  den  Betrieb  oder  die  Änderung  eines  Erdkabels,  das
 nach  §  43  Satz  3  planfestgestellt  worden  ist,  als  nicht  beein-
 flussbare  Kostenanteile  gelten.  Bei  der  Einfügung  des  Ver-
 weises  auf  §  43  Satz  1  Nr.  3  handelt  es  sich  um  eine  Folgeän-
 derung.  Der  bisherige  Halbsatz  2  wird  gestrichen,  da  die  Ver-
 legung  von  Erdkabeln  mit  einer  Nennspannung  von  380  Kilo-
 volt  nunmehr  abschließend  in  §  2  EnLAG  geregelt  wird,
 wobei  die  Mehrkosten  für  die  Errichtung,  den  Betrieb  und  die
 Änderung  dieser  Erdkabel  einem  bundesweiten  Ausgleichs-
 mechanismus  nach  §  2  Abs.  4  EnLAG  unterliegen.  Die  neue
 Nummer  14  des  §  11  Abs.  2  der  Anreizregulierungsverord-
 nung  (ARegV)  regelt  insoweit  die  Anerkennung  der  Kosten
 und  Erlöse  aus  dem  Ausgleichsmechanismus  als  nicht  beein-
 flussbare  Kostenanteile.

 Zu  Nummer  4  (§  43)

 Mit  der  neuen  Nummer  3  des  §  43  Satz  1  wird  für  die  Leitun-
 gen  zur  Netzanbindung  von  Offshore-Anlagen  für  den  Be-
 reich  des  Küstenmeers  und  der  landseitigen  Anbindung  ein
 Planfeststellungsverfahren  mit  Konzentrationswirkung  für
 die  bisher  in  diesem  Bereich  notwendigen  Einzelgenehmi-
 gungen  eingeführt.  Naturgemäß  kommt  dabei  für  die  seesei-
 tige  Anbindung  ein  Seekabel  und  für  die  landseitige  Anbin-
 dung  bis  zu  dem  technisch  und  wirtschaftlich  günstigsten
 Netzverknüpfungspunkt  nach  dem  Ermessen  des  Vorhabens-
 trägers  entweder  eine  Freileitung  oder  nach  Maßgabe  des
 §  43  Satz  1  Nr.  3  EnWG  ein  Erdkabel  in  Betracht.  Planfest-
 stellungsbehörde  ist  die  nach  Landesrecht  zuständige  Be-
 hörde.

 Satz  3  gilt  für  den  gesamten  Netzausbau  in  dem  20  km  land-
 einwärts  der  Küstenlinie  verlaufenden  Korridor  und  zwar  un-
 abhängig  davon,  ob  das  Erdkabel  dem  Anschluss  einer  Off-
 shore-Anlage  oder  sonstiger  Erzeugungsanlagen  an  das  Netz
 dient,  oder  ob  es  sich  um  Netzverstärkungsmaßnahmen  han-
 delt.  Es  reicht  aus,  dass  die  Leitung  in  diesem  bzw.  durch  die-
 ses  Gebiet  verläuft.

 Zu  Nummer  5  (§  43b)

 Die  Vorschrift  findet  auch  auf  die  Vorhaben  aus  der  Anlage
 zum  EnLAG  Anwendung.

 Zu  Nummer  6  (§  117a  –  neu)

 Die  Vorschrift  zielt  darauf  ab,  Betreiber  von  EEG-  und
 KWK-Anlagen  geringerer  Leistung  von  den  Bilanzierungs-,
 Prüfungs-  und  Offenlegungspflichten  des  §  10  Abs.  1  auszu-
 nehmen.  Die  in  Satz  1  des  §  117a  festgelegten  Werte  stellen
 eine  Bagatellgrenze  dar.  Bei  deren  Unterschreiten  oder  Errei-
 chen  wäre  es  unverhältnismäßig,  den  Anlagenbetreibern  Bi-
 lanzierungs-,  Prüfungs-  und  Offenlegungspflichten  des  §  10
 Abs.  1  aufzuerlegen.  In  den  Anwendungsbereich  der  Aus-
 nahme  fallen  jedoch  nur  Betreiber  solcher  Anlagen,  die  die  in
 diesen  Anlagen  erzeugte  elektrische  Energie  ausschließlich
 nach  den  Vorschriften  des  EEG  und  des  KWKG  in  ein  Netz
 einspeisen  oder  nach  den  Vorschriften  des  EEG  direkt  ver-
 markten.  Wird  jedoch  elektrische  Energie  –  auch  nur  teilwei-
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se  –  außerhalb  der  EEG-  oder  KWKG-Vorschriften  einem
 Abnehmer  zur  Verfügung  gestellt,  findet  §  117a  keine  An-
 wendung.  Gleiches  gilt,  falls  der  Betreiber  die  Definition  des
 Energieversorgungsunternehmens  i.  S.  d.  §  3  Nr.  18  EnWG
 schon  deswegen  erfüllt,  weil  er  ein  Energieversorgungsnetz
 betreibt  oder  an  einem  Energieversorgungsnetz  als  Eigentü-
 mer  Verfügungsbefugnis  besitzt.  Unschädlich  ist  hingegen
 der  Eigenverbrauch,  da  dieser  kein  Liefern  von  Energie  an
 andere  i.  S.  d.  §  3  Nr.  18  EnWG  darstellt.  Werden  mehrere,
 an  einem  Standort  miteinander  verbundene  Anlagen  betrie-
 ben,  so  gelten  diese  als  eine  Anlage,  und  ihre  jeweilige  Leis-
 tung  ist  für  die  Bestimmung  der  Leistungsgrenze  nach  Satz  1
 zu  addieren.  Als  miteinander  verbunden  gelten  nur  solche
 Anlagen,  die  mit  Blick  auf  die  Stromerzeugung  wirtschaft-
 lich  oder  technisch  eine  Einheit  bilden.

 Zu  Nummer  7  (§  118)

 a)  §  118  Abs.  9  stellt  klar,  dass  die  neue  Nummer  3  des  §  43
 Satz  1  und  der  geänderte  §  43  Satz  3  für  ab  Inkrafttreten
 des  Gesetzes  neu  beantragte  Vorhaben  gilt.  Hierdurch
 wird  insbesondere  der  Änderung  des  §  43  Satz  3  EnWG
 auf  laufende  Planfeststellungs-  bzw.  Plangenehmigungs-
 verfahren  Rechnung  getragen.  In  laufenden  Verfahren
 darf  die  Planfeststellungsbehörde  ein  Erdkabel  nicht  von
 sich  aus  als  Abwägungsbelang  einbeziehen.  Etwas  ande-
 res  gilt  nur  dann,  wenn  der  Vorhabensträger  die  Anwen-
 dung  des  §  43  Satz  1  Nr.  3  oder  des  §  43  Satz  3  EnWG
 neuer  Fassung  beantragt.  In  diesem  Fall  darf  sich  hieraus
 keine  Verzögerung  der  Realisierung  des  Projekts  ergeben.

 b)  §  118  Abs.  10  betrifft  die  Auswirkungen  der  neuen  Num-
 mer  3  des  §  43  Satz  1  und  des  geänderten  §  43  Satz  3  auf
 laufende  Anträge  auf  Erteilung  von  Einzelgenehmigun-
 gen  hinsichtlich  Leitungen  zur  Anbindung  von  Off-
 shore-Anlagen  oder  hinsichtlich  Erdkabeln.  Falls  das
 Vorhaben  infolge  der  Neuregelung  nunmehr  der  Planfest-
 stellung  unterläge,  wird  sichergestellt,  dass  die  Verfahren
 zur  Erteilung  der  Einzelgenehmigungen  weitergeführt
 werden  und  zwar  unter  Anwendung  der  vor  der  Änderung
 des  EnWG  geltenden  Vorschriften.  Es  soll  verhindert
 werden,  dass  etwaige  Anträge  auf  Erteilung  von  Einzel-
 genehmigungen  abgelehnt  werden  und  der  Vorhabensträ-
 ger  auf  ein  Planfeststellungs-  bzw.  Plangenehmigungs-
 verfahren  verwiesen  wird.  Etwas  anderes  gilt  nur  dann,
 wenn  er  das  Planfeststellungs-  bzw.  Plangenehmigungs-
 verfahren  des  §  43  Satz  1  Nr.  3  oder  des  §  43  Satz  3
 EnWG  neuer  Fassung  beantragt.  In  diesem  Fall  darf
 sich  hieraus  keine  Verzögerung  der  Realisierung  des  Pro-
 jekts  ergeben.

 Artikel  3  (Änderungen  der  Verwaltungsgerichts-
 ordnung)

 Zu  Nummer  1  (§  48)

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  Satz  1  Nr.  4  hinsichtlich  Erdka-
 beln  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  die  mit  der  neuen
 Vorschrift  des  §  43  Satz  1  Nr.  3  EnWG  eingeführte  Planfest-
 stellung  für  Leitungen  zur  Anbindung  von  Offshore-Wind-
 kraftanlagen  auch  Seekabel  umfasst.

 Zu  Nummer  2  (§  50)

 Mit  dieser  Änderung  in  Verbindung  mit  §  1  Abs.  3  EnLAG
 werden  Rechtsstreitigkeiten  hinsichtlich  der  in  dem  Bedarfs-
 plan  zum  Energieleitungsausbaugesetz  genannten  Vorhaben
 erst-  und  letztinstanzlich  auf  das  Bundesverwaltungsgericht
 übertragen,  wie  es  nach  bisheriger  Fassung  des  §  50  Abs.  1
 Nr.  6  VwGO  bereits  hinsichtlich  solcher  Vorhaben  der  Fall
 ist,  die  in  dem  Allgemeinen  Eisenbahngesetz,  dem  Bundes-
 fernstraßengesetz,  dem  Bundeswasserstraßengesetz  oder
 dem  Magnetschwebebahnplanungsgesetz  bezeichnet  sind.

 Diese  Zuweisung  zum  Bundesverwaltungsgericht  stellt  eine
 Ausnahme  dar.  Sie  dient  der  Beschleunigung  gerichtlicher
 Verfahren  hinsichtlich  dringend  notwendiger  Leitungsbau-
 vorhaben  zur  langfristigen  Gewährleistung  der  Versorgungs-
 sicherheit  in  Deutschland.  Denn  der  Ausbau  der  Höchstspan-
 nungsübertragungsnetze  infolge  des  Ausbaus  des  Anteils  er-
 neuerbarer  Energien  an  der  Stromerzeugung,  des  verstärkten
 grenzüberschreitenden  Stromhandels  und  neuer  konventio-
 nelle  Kraftwerke  ist  dringend  geboten.  Streitigkeiten  um  Lei-
 tungsbauvorhaben  bedürfen  daher  einer  schnellen  und  end-
 gültigen  Klärung.

 Die  erst-  und  letztinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesver-
 waltungsgerichts  in  den  oben  beschriebenen  Rechtsstreitig-
 keiten  trägt  erheblich  zur  Beschleunigung  dieser  Verfahren
 bei,  wie  die  Erfahrungen  mit  dem  Verkehrswegeplanungsbe-
 schleunigungsgesetz  und  dem  Infrastrukturplanungsbe-
 schleunigungsgesetz  zeigen.

 Denn  im  Vergleich  zu  Rechtsschutzverfahren  vor  den  Ober-
 verwaltungsgerichten  entfällt  das  Risiko  eines  anschließen-
 den  Revisionsverfahrens.  Einem  solchen  ist  die  Gefahr  im-
 manent,  dass  das  Revisionsgericht  noch  nicht  in  der  Sache
 entscheidet,  sondern  das  Verfahren  zur  Aufklärung  weiterer,
 nach  seiner  Rechtsauffassung  notwendiger,  Tatsachen  an  das
 Oberverwaltungsgericht  zurückverweist.  Dies  kann  den  Aus-
 bau  der  Netze  weiter  verzögern.

 Durch  die  Verkürzung  der  Verfahrensdauer  wird  auch  das
 wirtschaftliche  Risiko,  von  der  sofortigen  Vollziehbarkeit
 des  Plans  Gebrauch  zu  machen,  verringert.

 In  Anbetracht  der  Notwendigkeit  des  beschleunigten  Aus-
 baus  der  Höchstspannungsübertragungsnetze  ist  die  erst-  und
 letztinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesverwaltungsge-
 richts  hier  somit  ausnahmsweise  erforderlich  (vgl.  BVerfGE
 8,  174  ff.).

 Auch  nach  Zuweisung  dieser  erstinstanzlichen  Zuständigkeit
 bleibt  das  Bundesverwaltungsgericht  –  entsprechend  der
 Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  (BVerfGE  8,
 174  ff.)  –  im  Wesentlichen  Rechtsmittelgericht.  Denn  der  Zu-
 weisung  neuer  erstinstanzlicher  Zuständigkeiten  steht  ein
 Rückgang  erstinstanzlicher  Zuständigkeiten  des  Bundesver-
 waltungsgerichts  aufgrund  der  kontinuierlichen  Erledigung
 von  Verfahren  betreffend  die  im  Gesetz  zur  Beschleunigung
 von  Planungsverfahren  für  Infrastrukturvorhaben  und  im
 Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz  aufgeführten
 Infrastrukturprojekte  gegenüber.  Es  kann  also  erwartet  wer-
 den,  dass  neue  und  wegfallende  Zuständigkeiten  sich  aus-
 gleichen  werden  und  damit  das  Regel-Ausnahmeverhältnis
 zwischen  der  Tätigkeit  des  Bundesverwaltungsgerichts  als
 Revisionsgericht  und  der  Zuständigkeit  als  erstinstanzliches
 Gericht  weiterhin  gewahrt  bleibt.  Hierfür  spricht  auch,  dass
 es  sich  bei  den  24  vordringlichen  Vorhaben  um  eine  über-
 schaubare  Anzahl  handelt.
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Artikel  4  (Änderung  der  Anreizregulierungsverord-
 nung)

 Zu  Nummer  1

 Nummer  1  bestimmt,  dass  bei  einer  Änderung  dauerhaft
 nicht  beeinflussbarer  Kostenanteile  nach  der  neu  aufzuneh-
 menden  Nummer  14  in  §  11  Abs.  2  Satz  1  der  ARegV  eben-
 falls  eine  Anpassung  der  Erlösobergrenzen  zum  1.  Januar
 eines  Kalenderjahres  erfolgt.  Es  handelt  sich  um  eine  Folge-
 änderung  zur  Änderung  des  §  11  Abs.  2  ARegV,  die  den  Fol-
 gen  des  Ausgleichsmechanismus  nach  §  2  Abs.  4  des  Ener-
 gieleitungsausbaugesetzes  Rechnung  trägt.

 Zu  Nummer  2

 Zu  Buchstabe  a

 Nummer  2  Buchstabe  a  regelt,  dass  auch  Mehrkosten  für  die
 Errichtung,  den  Betrieb  und  die  Änderung  von  Erdkabeln
 nach  §  43  Satz  1  Nr.  3  EnWG  als  dauerhaft  nicht  beeinfluss-
 bare  Kostenanteile  gelten.  Die  Nummer  2  Buchstabe  a  voll-
 zieht  Änderungen  des  §  43  und  §  21a  Abs.  4  EnWG  für  die
 Anreizregulierung  nach.

 Zu  Buchstabe  b

 Bei  Nummer  2  Buchstabe  b  handelt  es  sich  um  eine  Folgeän-
 derung  zur  Anerkennung  der  Kosten  und  Erlöse  aus  dem
 Ausgleichsmechanismus  nach  §  2  Abs.  4  des  Energielei-
 tungsausbaugesetzes  als  dauerhaft  nicht  beeinflussbare  Kos-
 tenanteile  i.  S.  d.  §  11  Abs.  2  Satz  1  ARegV.

 Die  Höhe  der  Kosten  oder  Erlöse  aus  dem  Ausgleichsmecha-
 nismus,  die  bei  dem  jeweiligen  Netzbetreiber  nach  Durch-
 führung  des  Ausgleichs  verbleiben,  liegt  außerhalb  der  Ein-
 flusssphäre  des  jeweiligen  Netzbetreibers.  Diese  Kosten  oder

 Erlöse  sind  daher  als  dauerhaft  nicht  beeinflussbar  i.  S.  d.
 §  11  Abs.  2  Satz  1  ARegV  anzusehen.

 Zu  Nummer  3

 Zu  Buchstabe  a

 Nummer  3  Buchstabe  a  vollzieht  Änderungen  des  §  43
 EnWG  für  die  Anreizregulierung  nach.  Für  planfestge-
 stellte  Leitungen  zur  Offshore-Anbindung  können  Investi-
 tionsbudgets  beantragt  werden.

 Zu  Buchstabe  b

 Nummer  3  Buchstabe  b  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass
 Erdkabel  auch  durch  §  2  des  Energieleitungsausbaugesetzes
 ermöglicht  werden.  Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung.

 Zu  Buchstabe  c

 Nummer  3  Buchstabe  c  ermöglicht  Investitionsbudgets  für
 Gleichstromübertragungssysteme.  In  Zukunft  wird  sich  die
 Struktur  der  Stromerzeugung  durch  die  Errichtung  von
 Windoffshore-Anlagen  und  den  Zubau  konventioneller
 Kraftwerke  im  Küstenraum  verändern.  Daher  müssen  insbe-
 sondere  die  Stromtransportkapazitäten  für  den  Transport  von
 Strom  in  den  süddeutschen  Raum  ausgebaut  werden.  Für  lan-
 ge  Übertragungsstrecken  bietet  sich  unter  anderem  die
 Gleichstromübertragungstechnik  an.  Dafür  kommen  Gleich-
 stromübertragungssysteme  als  Pilotprojekte  im  Rahmen  der
 Ausbauplanung,  die  insbesondere  anhand  der  dena-Netzstu-
 die  II  vorgenommen  wird,  und  die  für  einen  effizienten  und
 wirtschaftlich  sinnvollen  Netzbetrieb  erforderlich  sind,  in
 Betracht.

 Artikel  5  (Inkrafttreten)

 Die  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  des  Gesetzes.
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Anlage  2
 Stellungnahme  des  Nationalen  Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Gesetzentwurf  auf
 Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflichten  begründet
 werden,  geprüft.

 Mit  dem  Gesetzentwurf  werden  keine  Informationspflichten
 neu  eingeführt,  geändert  oder  aufgehoben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  daher  im  Rahmen  sei-
 nes  gesetzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das
 Regelungsvorhaben.
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Anlage  3
 Stellungnahme  des  Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  847.  Sitzung  am  19.  September
 2008  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2  des  Grundgesetzes  wie  folgt  Stellung  zu  nehmen:

 1.  Zu  Artikel  3  Nr.  2  (§  50  Abs.  1  Nr.  6  VwGO)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  eingehend  zu  prüfen,  ob  für  Maßnahmen
 nach  dem  Energieleitungsausbaugesetz  tatsächlich  eine
 erstinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesverwaltungs-
 gerichts  vorgesehen  werden  sollte.  Er  regt  außerdem  an,
 zukünftig  generell  von  der  Möglichkeit  der  Übertragung
 der  erstinstanzlichen  Zuständigkeit  auf  das  Bundesver-
 waltungsgericht  zurückhaltender  Gebrauch  zu  machen
 als  dies  in  jüngerer  Zeit  zu  verzeichnen  ist.

 B e g r ü n d u n g

 Das  Grundgesetz  geht  von  einer  Aufteilung  der  Recht-
 sprechung  zwischen  den  Gerichten  der  Länder  und  den
 obersten  Bundesgerichten  aus.  Den  obersten  Bundesge-
 richten  ist  dabei  im  Grundsatz  die  Funktion  des  höchsten
 Rechtsmittelgerichts  zugewiesen.

 Jede  Schaffung  erst-  und  letztinstanzlicher  Zuständigkei-
 ten  des  Bundesverwaltungsgerichts  führt  zu  einer  Durch-
 brechung  der  von  der  Verfassung  als  Grundstruktur  des
 gerichtlichen  Rechtsschutzes  vorgegebenen  Aufgaben-
 verteilung  zwischen  den  Gerichten  der  Länder  und  des
 Bundes.  Diese  Grundstruktur  des  gerichtlichen  Rechts-
 schutzes  hat  sich  in  der  Verwaltungsgerichtsbarkeit  aber
 bestens  bewährt  –  auch  in  Fällen,  in  denen  es  um  die
 Überprüfung  von  Behördenentscheidungen  geht,  die  sich
 auf  bedeutende  Infrastrukturvorhaben  beziehen.  Mit  ihr
 wird  der  Vertrautheit  der  Gerichte  der  Länder  mit  den
 jeweiligen  örtlichen  Gegebenheiten  Rechnung  getragen.
 Ihr  kommt  außerdem  mit  Blick  auf  die  Bereitschaft  der
 Betroffenen,  gerichtlichen  Rechtsschutz  in  Anspruch  zu
 nehmen,  besondere  Bedeutung  zu.  Im  Kern  geht  es  dabei
 stets  auch  um  die  Akzeptanz  der  behördlichen  Entschei-
 dungen,  gegen  die  der  Verwaltungsrechtsweg  eröffnet  ist.

 Die  praktische  Erfahrung  belegt:  Auch  in  den  genannten
 Fällen  bedeutender  Infrastrukturvorhaben  bleibt  es  meist
 bei  der  –  erstinstanzlich  getroffenen  –  Entscheidung  des
 Oberverwaltungsgerichts;  dies  gilt  auch  für  die  Fälle,  in
 denen  die  Rechtmäßigkeit  der  angegriffenen  Behörden-
 entscheidung  bestätigt  worden  ist.  Die  strikte  Konzentrie-
 rung  des  gerichtlichen  Rechtsschutzes  auf  das  Bundes-

 verwaltungsgericht  bringt  damit  nur  in  wenigen  Fällen  re-
 levante  Zeitgewinne  -  dies  jedoch  stets  zu  dem  hohen
 Preis,  dass  die  Akzeptanz  der  geförderten  Infrastruktur-
 vorhaben  insgesamt  leidet.  Ob  es  sich  tatsächlich  emp-
 fiehlt,  diesen  Nachteil  für  die  mit  dem  vorliegenden  Ge-
 setzentwurf  geförderten  Maßnahmen  in  Kauf  zu  nehmen,
 erscheint  zweifelhaft.

 2.  Zu  Artikel  3a  –  neu  –  (Anlage  3  Nr.  1.10  –  neu  –  UVPG)

 Nach  Artikel  3  ist  folgender  Artikel  3a  einzufügen:

 „Artikel  3a

 Änderung  des  Gesetzes  über  die
 Umweltverträglichkeitsprüfung

 In  Anlage  3  des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglich-
 keitsprüfung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 25.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1757,  2797),  das  zuletzt  durch
 Artikel  2  des  Gesetzes  vom  23.  Oktober  2007  (BGBl.  I
 S.  2470)  geändert  worden  ist,  wird  nach  Nummer  1.9  fol-
 gende  Nummer  1.10  eingefügt:

 ,1.10  Bedarfsplan  für  Energieleitungsbauvorhaben  nach
 dem  Energieleitungsausbaugesetz‘“.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Energiebereich  zählt  nach  Artikel  3  Abs.  2a  der
 EU-SUP-Richtlinie  sowie  nach  §  3  Abs.  1a  UVPG  zu  den
 Bereichen,  in  denen  bei  Plänen  und  Programmen  von  er-
 heblichen  nachteiligen  Umweltauswirkungen  ausgegan-
 gen  wird,  so  dass  immer  das  Erfordernis  einer  Strategi-
 schen  Umweltprüfung  (SUP)  besteht.

 Erforderlich  ist  nur,  dass  derartige  Pläne  einen  Rahmen
 für  UVP-relevante  Vorhaben  setzen.  Energieleitungen
 sind  UVP-relevante  Vorhaben;  das  Energiewirtschaftsge-
 setz  enthält  deswegen  auch  eine  UVP-Regelung.

 Nach  §  14b  Abs.  2  UVPG  setzen  Pläne  und  Programme
 u.  a.  dann  einen  Rahmen,  wenn  sie  Bedarfsfestlegungen
 enthalten.  Nach  §  1  des  geplanten  Gesetzes  zum  Ausbau
 von  Energieleitungen  steht  für  die  Vorhaben  des  Bedarfs-
 planes  der  Bedarf  fest.

 Der  Bedarfsplan  für  Energieleitungsbauvorhaben  ist  des-
 wegen  ebenso  wie  die  vergleichbaren  Bedarfspläne  für
 Verkehrsplanungen  und  verkehrliche  Bedarfspläne
 (Nummer  1.1  der  Anlage  3)  SUP-pflichtig.
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Anlage  4
 Gegenäußerung  der  Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zu  der  Stellungnahme  des
 Bundesrates  zu  dem  Regierungsentwurf  eines  Gesetzes  zur
 Beschleunigung  des  Ausbaus  der  Höchstspannungsnetze  wie
 folgt:

 1.  Zum  Gesetzentwurf  allgemein

 Die  Bundesregierung  begrüßt  die  Unterstützung  des  Bun-
 desrates  für  ihren  Gesetzentwurf.

 2.  Zu  Artikel  3  Nr.  2  (§  50  Abs.  1  Nr.  6  VwGO)

 Nach  Prüfung  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  zu  Ar-
 tikel  3  Nr.  2  des  Gesetzentwurfs  kommt  die  Bundesregie-
 rung  zu  dem  Ergebnis,  an  der  erstinstanzlichen  Zustän-
 digkeit  des  Bundesverwaltungsgerichts  für  die  in  dem
 Anhang  zum  Energieleitungsausbaugesetz  aufgeführten
 Vorhaben  festzuhalten.  Vorliegend  geht  es  um  24  Lei-
 tungsbauvorhaben,  die  zur  langfristigen  Gewährleistung
 der  Versorgungssicherheit  in  Deutschland  dringend  not-
 wendig  sind.  Dieser  Zuweisung  neuer  erstinstanzlicher
 Zuständigkeiten  steht  ein  Rückgang  bisheriger  erstins-
 tanzlicher  Zuständigkeiten  des  Bundesverwaltungsge-
 richts  infolge  der  Erledigung  von  Verfahren  gegenüber.
 Die  erstinstanzliche  Zuständigkeit  des  Bundesverwal-
 tungsgerichts  ist  und  bleibt  daher  eine  Ausnahme.

 3.  Zu  Artikel  3a  –  neu  –  (Anlage  3  Nr.  1.10  –  neu  –
 UVPG)

 Die  Bundesregierung  lehnt  diesen  Vorschlag  ab.

 Eine  Strategische  Umweltprüfung  (SUP)  wird  nur  bei
 Plänen  und  Programmen  durchgeführt,  für  die  aufgrund
 von  Rechts-  oder  Verwaltungsvorschriften  eine  Pflicht
 zur  Aufstellung  besteht.  Der  Bedarfsplan  nach  dem  Ener-
 gieleitungsausbaugesetz  wird  jedoch  vom  Gesetzgeber
 selbst  aufgestellt,  ohne  dass  eine  Pflicht  hierzu  besteht.
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